
Stadtwerke Schwerte GmbH    Liethstraße 32 – 36    58239 Schwerte

Ruhrpower-Bündelvertrag
Gültig ab 1. Januar 2010

Die Ruhrpower-Pakete werden von der Stadtwerke Schwerte GmbH ausschließlich für den Eigenverbrauch im Haushalt angeboten. Sofern 
das Vorteilskombipaket für Glasfaserversorgung der Stadtwerke Schwerte GmbH noch nicht verfügbar ist, wird im Rahmen der Ruhrpower-
Pakete je nach gewähltem Paket ein zusätzlicher Versorgungsvertrag mit der RuhrNet Gesellschaft für Telekommunikation mbH Schwerte 
für das Produkt Telefonie geschlossen. 
In Bezug auf den Telefonanschlussvertrag handelt die Stadtwerke Schwerte GmbH in diesem Fall im Namen und für Rechnung der RuhrNet 
Gesellschaft für Telekommunikation mbH Schwerte.

1. Kundendaten

Herr       Frau     Eheleute

Vorname Kundennummer

Nachname Geburtsdatum

Straße / Hausnummer (Rechnungsanschrift) Telefon privat / geschäftlich

PLZ / Ort Fax / E-Mail

2. Verbrauchsstelle / Zählerdaten

58239 Schwerte

Straße/Hausnummer

Zählernummer Strom  Zählernummer Gas

Zählernummer Wasser

 Ja, �ich habe mich über die neuen Ruhrpower-Pakete der Stadtwerke Schwerte informiert 
und entscheide mich für ein Ruhrpower-Paket.

 Ja, �ich bin bereits Kunde. Bitte wandeln Sie meine(n) bestehenden Versorgungsvertrag (-verträge) um. 
Zuvor bestehende Verträge werden durch den Ruhrpower-Bündelvertrag ersetzt.

 Ja, �ich möchte RuhrpowerGrün – 100% Ökostrom. 
(RuhrpowerGrün wird ohne Mehrkosten zum allgemeinen Tarifpreis bereitgestellt.)

3. Ruhrpower-Paket

Ich wähle nach Möglichkeit zum                                         das folgende Ruhrpower-Paket:

 Ruhrpower-Paket XXS 	[Strom+Wasser]	  Ruhrpower-Paket L 	 [Strom+Gas+Wasser]

 Ruhrpower-Paket XS 	 [Strom+Multimediadienste]	  Ruhrpower-Paket XL 	 [Strom+Gas+Multimediadienste]

 Ruhrpower-Paket S 	 [Strom+Gas]	  Ruhrpower-Paket XXL 	 [Strom+Gas+Wasser+Multimediadienste]

 Ruhrpower-Paket M 	 [Strom+Wasser+Multimediadienste]	  Ruhrpower ClassicPlus 

 Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Schwerte GmbH als Messstellenbetreiber und Messdienstleister für alle Medien.

 Ja, ��ich möchte eine kostenfreie Ruhrpower-/CityPower-Card. (Bitte hierfür zusätzlich Ruhrpower-/CityPower-Card-Antrag ausfüllen.)

Die Ruhrpower-Card kann auch von dem(der) Ehepartner/in, den Kindern sowie weiteren im Haushalt wohnenden Personen genutzt werden.

Meine Karte wird von                Person(en) in Anspruch genommen.

Mir ist weiter bekannt, dass der Vertrag erstmalig bis zum Jahresende läuft und sich danach automatisch um jeweils 12 Monate verlängert, 
sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende gekündigt wird. Sollte ein dem Ruhrpower-Paket zu Grunde liegender 
Einzelvertrag eine längere Vertragslaufzeit haben, so behält diese längere Vertragslaufzeit ihre Gültigkeit.



4. Einzugsermächtigung

Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt den Lieferanten widerruflich, Rechnungs- und Abschlagsbeträge aus diesem Auftrags-
verhältnis von seinem nachfolgend genannten Girokonto im Lastschriftverfahren einzuziehen.

 Einzugsermächtigung ist bereits erteilt.

Kontoinhaber (Vorname / Name) Kreditinstitut 

Kontonummer Bankleitzahl

Ort/Datum/Unterschrift Kontoinhaber

5. Bedingungen

Für den Ruhrpower-Bündelvertrag gelten für die Strom- und Gaslieferungen die Strom-/Gas-Grundversorgungsverordnung sowie die jewei-
ligen Ergänzenden Bedingungen. Für die Wasserlieferung die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser. 
Weiterhin liegen diesem Vertrag die jeweils gültigen Preisblätter für die Versorgung mit Strom, Gas und Wasser zu Grunde. Die aufgeführten 
Bedingung und Preisblätter hat der Kunde vor der Unterzeichnung erhalten.

6. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor dem Verbrauch der ersten Kilowattstunde Strom oder Gas 
auf Grundlage dieses Vertrages und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 
Abs. 1 und 2 EGBGB sowie auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 
§ 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Stadtwerke 
Schwerte GmbH, Liethstr. 32–36, 58239 Schwerte.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. 
Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurück-
gewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
-Ende der Widerrufsbelehrung-

7. Auftragserteilung

Mit seiner Unterschrift erteilt der Kunde dem Lieferanten den Auftrag, seinen gesamten Bedarf an Energie an die obige Entnahmestelle zu 
liefern und nimmt die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung des Lieferanten zustande.

 Ja, �ich bin damit einverstanden, dass meine unter Pos. 1 gegebenen Daten gespeichert und auch für weitere Aktionen und Angebote der 
Unternehmensgruppe Stadtwerke Schwerte gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes verarbeitet werden. Sie können der 
Speicherung und Verwendung der Daten für Werbezwecke jederzeit widersprechen.

 Nein, ich möchte keine weiteren Aktionen und Angebote von der Unternehmensgruppe Stadtwerke Schwerte mehr erhalten.

Ort/Datum/Unterschrift Vertragspartner

Sitz der Gesellschaft
Stadtwerke Schwerte GmbH
Liethstraße 32–36
58239 Schwerte

www.ruhrpower.de
info@ruhrpower.de

Geschäftsführer 
Dipl.-Verwaltungswirt
Michael Grüll

DVGW zertifiziert nach 
DIN EN ISO 9001:2000 
Reg.Nr SQ-9001BM6002

Geschäftszeiten
Liethstraße 32–36
Montag bis Donnerstag
8.00 –15.00 Uhr
Freitag 8.00 –12.00 Uhr
Tel. 0 23 04-203 0
Fax 0 23 04-203 199

Kundenzentrum
Bahnhofstraße 11
Montag bis Freitag 
8.00–18.00 Uhr
Tel. 0 23 04-203 222
Fax 0 23 04-203 223

Registergericht
Amtsgericht Hagen
Abteilung B 4526

USt.-IdNr. DE124793789

Bankverbindung
Stadtsparkasse Schwerte
Konto 1958
BLZ    44152490
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Versorgung mit Strom
Gültig ab 1. Januar 2010

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formu-
laren etc., ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertrags-
schluss geltenden Preise.
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Text-
form unter Angabe des Lieferbeginns zustande. Dieser hängt davon 
ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kün-
digung des bisherigen Liefervertrages etc.) erfolgt sind.

2. Umfang und Durchführung der Lieferung
2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden elektrische Energie an seine 
Entnahmestelle (siehe Ziff. 1 des Auftrages). Entnahmestelle ist 
die Eigentumsgrenze des auf den (ggf. jeweiligen) Zählpunkt be-
zogenen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, an dem der Ener-
giefluss messtechnisch erfasst wird. Bei einer Unterbrechung oder 
bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der Lie-
ferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes 
einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungs-
pflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden gegen 
den Netzbetreiber vgl. Ziff. 10.
2.2. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder 
die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Mess-
stellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das gleiche 
gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung, der Erzeugung und/oder 
dem Bezug von Strom aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Um-
stände, deren Beseitigung dem Lieferanten nicht möglich ist oder 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen
Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messein
richtungen des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die 
Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messdienstleister, Netz-
betreiber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des 
Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Der Kunde 
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht 
zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen wer-
den oder zeigen sie fehlerhaft an, so können der Lieferant und/oder 
der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei 
die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden.
3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des Mes-
sstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur 
Ermittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen, zur Ablesung 
der Messeinrichtungen oder zur Prüfung der technischen Einrich-
tungen (insbesondere Schaltgerät und Messeinrichtungen) erforder-
lich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden 
oder durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss 
mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; minde-
stens ein Ersatztermin ist anzubieten. Diese Frist gilt nicht für die 
Prüfung der technischen Einrichtungen. Der Kunde hat dafür Sorge 
zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.
3.3. Der Lieferant kann vom Kunden einmonatlich Abschlagszah-
lungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter Berücksich-
tigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, 
in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegan-
genen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung des durchschnitt-
lichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 2 EnWG 
bleiben unberührt.
3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungs-
zeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und 
zum Ende des Lieferverhältnisses, wird vom Lieferanten eine Ab-
rechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefe-
rung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. 
Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Ab-
rechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zuviel oder 
zuwenig berechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet oder mit 
der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Rechte des Kunden 
nach § 40 Abs. 2 EnWG bleiben unberührt.
3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle 
gemäß § 20 StromNZV zu veranlassen. Die Kosten der Nachprü-
fung fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrecht-
lichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt 
eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so wird der zu viel 
oder zu wenig berechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet. 
Ansprüche sind auf den der Feststellung des Fehlers vorherge-
henden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung 
des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt wer-
den; in diesem Fall ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertrags-
beginn, längstens auf drei Jahre, beschränkt.
3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrech-
nungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises ta-
gesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die 
nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können 
entsprechend angepasst werden.

4. Schaltgerät: Installation, Beschädigung, Störung
4.1. Der Netzbetreiber bestimmt den Anbringungsort des Schaltge-
räts. Bei der Wahl des Anbringungsortes ist die Möglichkeit der Fern-
bedienung zu berücksichtigen. Der Netzbetreiber hat den Kunden zu 
beteiligen und dessen berechtigte Interessen angemessen zu berück-
sichtigen. Er ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden einer Verle-
gung des Schaltgerätes zuzustimmen, wenn dies ohne Beeinträchti-
gung einer einwandfreien Fernbedienung möglich ist. Der Kunde hat 
die Kosten einer Verlegung des Schaltgerätes nach Satz 4 zu tragen.
4.2. Der Kunde hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen 
des Schaltgerätes dem Netzbetreiber unverzüglich mitzuteilen.

5. Zahlungsbestimmungen / Verzug
Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
5.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten festgelegten 
Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens 
oder mittels Dauerauftrag zu zahlen.
5.2. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten ein-
ziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten konkret oder pau-
schal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kun-
den der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden 
oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
5.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, oder sofern der 
in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nach-
prüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nach-
prüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung 
festgestellt ist.
5.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet werden.

6. Vorauszahlung
6.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des 
Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn 
nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme be-
steht, dass der Kunde seine vertraglichen Zahlungsverpflichtungen 
ganz oder teilweise nicht oder nicht rechtzeitig erfüllen wird. Die 
Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt mindestens die für 
einen Zeitraum von zwei Liefermonaten durchschnittlich zu lei-
stenden Zahlungen.
6.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chipkarten-
zähler) einrichten und betreiben.

7. Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Kosten für 
Einbau eines Zählers nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG
7.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zu-
sammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellen-
betrieb und Messung – soweit diese Kosten dem Lieferanten in 
Rechnung gestellt werden – sowie für die Abrechnung, die aus dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das 
an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt (ein-
schließlich Blindstrom) inklusive der vom Netzbetreiber erho-
benen Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz 
(KWKG) sowie die Konzessionsabgaben.
7.2. Die Preise verstehen sich einschließlich der Strom- und zu-
züglich der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Brutto-
preise). Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Brutto-
preise entsprechend.
7.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer En-
ergie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben 
belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den 
Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten 
nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertrags-
schluss konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche 
Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist 
auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Regelung (z.B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem 
einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der 
neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen 
- z.B. der Wegfall einer anderen Steuer - sind anzurechnen. Eine 
Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung 
erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert.
7.4. Ziff. 7.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziff. 
7.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Weg-
fall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe 
verpflichtet.
7.5. Ziff. 7.3 und Ziff. 7.4 gelten entsprechend, falls auf die Be-
lieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Ver-
tragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche 
Belastung (d.h. keine Bußgelder o.ä.) entfällt, soweit diese unmit-
telbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem Vertrag ge-
schuldeten Leistungen hat (wie derzeit z.B. nach dem EEG und 
dem KWKG).
7.6. Der Lieferant wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu 
zahlenden Preise darüber hinaus nach billigem Ermessen der Ent-
wicklung der Kosten anpassen, die für die Preisberechnung maß-
geblich sind. Eine solche Erhöhung oder Ermäßigung kommt ins-
besondere in Betracht, wenn sich die Kosten für die Beschaffung 
von Energie oder die Nutzung des Verteilnetzes ändern oder son-
stige Änderungen der energiewirtschaftlichen oder rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen 
(z.B. durch die Einführung von Netzzugangsentgelten für Einspei-
sungen, Änderungen der Belastungen nach dem EEG oder KWKG). 
Der Lieferant wird bei Ausübung seines billigen Ermessens die 
jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kosten-
senkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kosten-
senkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden 
wie Kostenerhöhungen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer 
sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kun-
den die Änderungen spätestens sechs Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mit-
geteilten Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, 
den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende auf 
den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung in Text-
form zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen.
7.7. Erhält der Kunde eine neue Messeinrichtung im Sinne des § 
21 b Abs. 3 a oder Abs. 3 b EnWG und werden dem Lieferanten 
dafür vom Netzbetreiber andere Entgelte für den Messstellenbe-
trieb in Rechnung gestellt, wird der Lieferant diese Kostenverän-

derung an den Kunden weitergeben. Der Kunde wird hierüber 
spätestens mit der nächsten Abrechnung informiert. Die Höhe der 
Abschlagszahlungen nach Ziff. 3.3 der AGB kann entsprechend 
angepasst werden. 
7.8. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der 
Kunde unter Tel.-Nr. 0 23 04-203 0 und im Internet unter www.
ruhrpower.de

8. �Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
8.1. Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beru-
hen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, 
MessZV, Entscheidungen der Bundesnetzagentur).
Sollten sich diese und/ oder die einschlägige Rechtsprechung (z.B. 
durch Feststellung der Unwirksamkeit vertraglicher Klauseln) än-
dern, ist der Lieferant berechtigt, den Vertrag und diese Bedin-
gungen – mit Ausnahme der Preise – insoweit anzupassen und/ oder 
zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzverhält-
nisses von Leistung und Gegenleistung und /oder der Ausgleich 
entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durchfüh-
rung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht. Eine Anpassung 
und/ oder Ergänzung ist auch zulässig, wenn diese für den Kunden 
lediglich rechtlich vorteilhaft ist.
8.2. Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach 
vorstehendem Absatz sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lie-
ferant wird dem Kunden die Anpassung spätestens zwei Monate vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde 
mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, hat er das 
Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Mo-
natsende auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung in 
Textform zu kündigen. Macht er von diesem Recht keinen Ge-
brauch, gilt die Anpassung als genehmigt. Auf diese Folgen wird der 
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
9.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen 
und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der 
Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Strom unter Um-
gehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen verwendet („Stromdiebstahl“).
9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von minde-
stens € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, und unter 
Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziff. 6.1 ist der 
Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die 
Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung 
des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer 
Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder die aus 
einer streitigen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Dem 
Kunden wird die Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher 
angedroht und der Beginn der Unterbrechung spätestens drei 
Werktage vor der Unterbrechung angekündigt. Die Unterbrechung 
unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich nach-
kommt. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonder-
heiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unver-
züglich schriftlich hinweisen.
9.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden 
dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal nach der 
geltenden Preisregelung in Rechnung gestellt. Bei pauschaler Be-
rechnung hat der Kunde das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten 
nicht entstanden oder wesentlich geringer sind als die Pauschale. 
Die Belieferung wird wieder hergestellt, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung bezahlt sind.
9.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 
9.1 oder 9.2 wiederholt vorliegen und, im Fall des Zahlungsverzugs, 
dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht wurde.

10. Haftung
10.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend 
zu machen (§ 18 NAV).
10.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadens-
verursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, 
wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
10.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft 
verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies 
gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
10.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, be-
schränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 
Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-
gung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen.
10.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt.

11. �Umzug / Lieferantenwechsel / Übertragung des Vertrags
11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach seinem Umzug unter 
Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen.
11.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 
11.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses 
Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Ein-
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zugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugs-
datum rechtzeitig mitgeteilt hat.
11.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeit-
punkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der 
Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet 
eines anderen Netzbetreibers zieht.
11.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 11.1 aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die 
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde ver-
pflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, 
für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einste-
hen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine Vergü-
tung erlangt, nach den Preisen dieses Vertrages zu vergüten. Die 
Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bishe-
rigen Entnahmestelle bleibt unberührt.
11.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. Die Übertra-
gung wird erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach 
der schriftlichen Mitteilung über die Übertragung der Rechte und 
Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde 
vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.
11.6. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich 
um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten im 
Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des Lieferanten nach § 7 
EnWG handelt.

12. Datenschutz
Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes werden 
beachtet.

13. �Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten
Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind 
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.

14. Schlussbestimmungen
14.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Neben-
abreden bestehen nicht.
14.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen bzw. un-
durchführbaren Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung. 
Sofern keine gesetzliche Regelung besteht, werden Lieferant und 
Kunde die unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch 
eine wirksame oder durchführbare, in ihrem wirtschaftlichen Ergeb-
nis möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. Entspre-
chendes gilt für eine Lücke im Vertrag.

Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV)  
(BGBl. I Nr. 50 S. 2391)
gültig ab 26. Oktober 2006

1: Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu 
denen Elektrizitätsversorgungsunternehmen Haushaltskunden in 
Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit 
Elektrizität zu beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verord-
nung sind Bestandteil des Grundversorgungsvertrages zwischen 
Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt 
zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 
Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 
12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit diese 
nicht vor dem 08. November 2006 beendet worden sind.
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde 
und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit 
Elektrizität durchführt.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen 
werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat der 
Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in 
Textform zu bestätigen.
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass 
Elektrizität aus dem Elektrizitätsversorgungsnetz der Allgemeinen 
Versorgung entnommen wird, über das der Grundversorger die Grund-
versorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundver-
sorger die Entnahme von Elektrizität unverzüglich in Textform mitzu-
teilen. Die Mitteilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des 
Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen endet und 
der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen 
Elektrizitätsversorgungsunternehmen begründet hat.
(3) Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemei-
nen Bedingungen einschließlich der Ergänzenden Bedingungen 
des Grundversorgers hinzuweisen. Des Weiteren ist der Kunde aus-
drücklich darauf hinzuweisen, dass Ansprüche wegen Versor-
gungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbe-
treiber geltend gemacht werden können. Der Grundversorgungs-
vertrag oder die Bestätigung des Grundversorgers in Textform sol-
len eine zusammenhängende Aufstellung aller für einen Vertrags-
schluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, 
Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),
2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstel-
lungsorts des Zählers,
3. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Register-
nummer und Adresse) und
4. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundver-

sorgung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer 
und Adresse).
Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde 
verpflichtet, diese dem Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen.
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzei-
tig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit 
der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den 
übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die Ergänzenden Be-
dingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt zu 
geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht 
davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines 
vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsge-
setzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Been-
digung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit 
der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf-
grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den antei-
ligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kennt-
nisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzver-
sorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzuteilen, 
dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortset-
zung des Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages 
durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

2 Versorgung

§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages ver-
pflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf 
aus den Elektrizitätslieferungen des Grundversorgers zu decken. 
Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der 
Kraft-Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und 
aus Erneuerbaren Energien; ferner durch Eigenanlagen, die aus-
schließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Ausset-
zen der Grundversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromag-
gregate dürfen außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht 
mehr als 15 Stunden monatlich zur Erprobung betrieben werden.

§ 5 Art der Versorgung
(1) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Span-
nungsart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein sollen, ergibt 
sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen Elektrizitäts-
versorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, 
über die der Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist.
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der Ergänzenden Be-
dingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffent-
licher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist 
verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 
öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kun-
den zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen.
(3) Änderungen der Allgemeinen Preise und der Ergänzenden Be-
dingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, 
der bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages mit dem 
Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch 
entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Kündigung nachweist.

§ 6 Umfang der Grundversorgung
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, 
die für die Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Ver-
träge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen 
Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzan-
schlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspan-
nungsanschlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allge-
meinen Preisen und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu 
stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen der Grundversorgung für 
die Zwecke des Letztverbrauchs geliefert.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des 
Kunden, im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu 
befriedigen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im 
vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 
jederzeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen 
zeitliche Beschränkungen vorsehen,
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und 
die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederspannungsanschluss-
verordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederspannungsan-
schlussverordnung unterbrochen hat oder
3. soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem 
Bezug oder der vertragsgemäßen Lieferung von Elektrizität durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 
nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, 
gehindert ist.
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Elektrizitätsversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, der 
Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, 
soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des 
Grundversorgers nach § 19 beruht. Der Grundversorger ist verpflich-
tet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhän-
genden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt 
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen 
und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Ver-
wendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Grundversorger 
mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen 

ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann 
der Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln.

3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 Messeinrichtungen
(1) Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die 
Messeinrichtungen nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes 
festgestellt.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden 
jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne 
des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu ver-
anlassen. Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem 
Grundversorger, so hat er diesen zugleich mit der Antragstellung 
zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem Grundver-
sorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfeh-
lergrenzen überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Mess-
stellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrich-
tigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch 
Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss minde-
stens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens 
ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unter-
brechung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berech-
tigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des 
unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der 
Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Ver-
brauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden 
geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen.
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, 
die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Ver-
tragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allge-
meinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens 
für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in 
entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 für einen ge-
schätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, 
erhoben werden.

4 Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Ablesung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die 
Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber erhalten hat.
(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen 
oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer 
Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstable-
sung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumutbar ist. 
Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach 
Satz  2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.
(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück 
und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten 
kann, darf der Grundversorger den Verbrauch auf der Grundlage der 
letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch 
vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der 
tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde 
eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung
(1) Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers 
monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Mo-
nate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet.
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die ver-
brauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maß-
gebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushalts-
kunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berück-
sichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuer-
satzes und erlösabhängiger Abgabensätze.
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Ver-
brauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als 
den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann 
der Grundversorger für die nach der letzten Abrechnung ver-
brauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist 
anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem 
Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist 
eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Ab-
schlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch 
erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhun-
dertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden.
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüg-
lich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsfor-
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derung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhält-
nisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsver-
brauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme 
besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszah-
lung ist der Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher 
Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die 
Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Vorausset-
zungen für ihren Wegfall anzugeben.
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vor-
hergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über 
mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszah-
lungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbe-
trägen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rech-
nungserteilung zu verrechnen.
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversor-
ger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder son-
stige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder 
nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemessener Höhe 
Sicherheit verlangen.
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach 
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst.
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungs-
aufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundver-
sorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsauffor-
derung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren 
gehen zu Lasten des Kunden.
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine 
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach ver-
ständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungs-
faktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form 
auszuweisen.
(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch 
des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes anzugeben. Auf im Ab-
rechnungszeitraum eingetretene Änderungen der Allgemeinen 
Preise und Bedingungen ist hinzuweisen.
(3) Der Grundversorger hat in den Ergänzenden Bedingungen min-
destens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger 
angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zu-
gang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rechnungen 
und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem Grundver-
sorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
besteht, oder,
2. sofern
a) der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und
b) �der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt
und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße 
Funktion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen.
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprü-
chen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung 
vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kun-
den nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei 
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt 
der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten feh-
lerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorher-
gehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte kor-
rigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, 
die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
drei Jahre beschränkt.

5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne 
vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu 

lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheb-
lichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung 
erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichter-
füllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundver-
sorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach Androhung 
unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach § 24 
Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unterbre-
chung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die 
Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundver-
sorger kann mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grund-
versorgung androhen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere 
der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf der Grund-
versorger eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 ge-
nannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde 
nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtungen von 
mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe des 
Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forde-
rungen außer Betracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie 
schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner bleiben diejenigen 
Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen 
Versorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer strei-
tigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiserhöhung des 
Grundversorgers resultieren.
(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem 
Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen.
(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wie-
derherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung 
entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Bei 
einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwö-
chiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Eine 
Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine 
Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes nicht besteht.
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll 
eine Kündigung des Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach Eingang in Textform bestätigen.
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den 
Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines 
Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundver-
sorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen 
vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

6 Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Elektrizitätsabnahme 
durch den Kunden.

§ 23 Übergangsregelungen
(1) Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffent-
liche Bekanntgabe und Veröffentlichung auf seiner Internetseite 
über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energie-
wirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit 
die Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach 
Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.
(2) Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis zum 01. Juli 2007 
Änderungen der Allgemeinen Preise und der Ergänzenden Bedin-
gungen am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe wirksam, so-
weit es sich um Änderungen handelt, die nach § 12 Abs. 1 der 
Bundestarifordnung Elektrizität genehmigt worden sind.

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Schwerte GmbH 
zur „Verordnung über allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Strom aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV)“
Gültig ab 1. Januar 2009 

1 Grundversorgung
Die Stadtwerke Schwerte GmbH – Vertrieb – ist Grundversorger für 
die leistungsgebundene Versorgung mit Elektrizität aus Nieder-
spannung im Netzgebiet der Stadtwerke Schwerte GmbH gemäß 
§ 36 Absatz 2 EnWG.

2 Ablesung der Messeinrichtungen
Die Messeinrichtungen werden regelmäßig durch den Netzbetreiber 
oder Messstellenbetreiber nach den gesetzlichen Bestimmungen 
der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) abgelesen. Diese 
Ablesedaten werden an die Stadtwerke Schwerte GmbH – Vertrieb 
– übermittelt und sind Grundlage der Verbrauchsabrechnung. Die 
Stadtwerke Schwerte GmbH – Vertrieb – ist nach der StromGVV 
berechtigt, die Messeinrichtungen zusätzlich durch Mitarbeiter, 
Beauftragte oder durch den Kunden selbst ablesen zu lassen.

3 Wohnungswechsel 
Der Kunde ist bei Umzug berechtigt, den Versorgungsvertrag mit 
zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündi-
gen. Die Kündigung bedarf der Textform und muss mindestens 
folgende Angaben enthalten:
Kundennummer, Datum des Umzugs, neue Rechnungsanschrift, 
Zählerstand, Zählernummer, Name und Adresse des Eigentümers/
Vermieters der bisherigen Wohnung. 

4 Abschlagszahlungen
4.1 Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Jah-
resrechnung im laufenden Abrechnungsjahr monatliche Abschläge 
(Teilbeträge) an die Stadtwerke Schwerte GmbH.
4.2 Die Abrechnung des Strom-/Gasverbrauchs erfolgt grundsätz-
lich in 12 monatlichen Abständen. Der Grundversorger erhebt 11 
monatliche Abschlagszahlungen.
4.3 Auf Wunsch des Kunden wird der Strom-/Gasverbrauch vom 
Grundversorger monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich abge-
rechnet (unterjährige Abrechnung). Hierüber ist mit dem Grund-
versorger nach Maßgabe der Ziffern 4.3.1 bis 4.3.3 eine geson-
derte Vereinbarung abzuschließen.
4.3.1 Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn 
eines Kalendermonats aufgenommen werden. 
4.3.2 Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist dem 
Grundversorger vom Kunden in Textform spätestens einen Monat 
vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind anzugeben:
- die Angaben zum Kunden (Firma, Familienname, Vorname, 
Geburtstag, Adresse, Kundennummer),
- die Zählernummer,
- falls der Messstellenbetrieb und/oder die Messung auf Wunsch 
des Kunden durch einen Dritten durchgeführt wird, die Angaben 
zum Messstellenbetreiber und ggf. zum Messdienstleister (Firma, 
Registergericht, Registernummer, Adresse),
- der Zeitraum der gewünschten unterjährigen Abrechnung 
(monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich),
- �das gewünschte Anfangsdatum der unterjährigen Abrechnung.
4.3.3 Der Grundversorger wird dem Kunden innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang der Mitteilung des Kunden ein Angebot für 
eine Vereinbarung über eine unterjährige Abrechnung übersenden.

5 Vorauszahlungen, Vorkassensysteme
5.1 Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist berechtigt, Vorauszah-
lungen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Diese 
Umstände liegen insbesondere vor
- �bei wiederholt unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung, 
- bei wiederholter Mahnung, 
- nach Versorgungsunterbrechung wegen Nichterfüllung ange-
mahnter Zahlungen oder 
- �bei einer Eintragung des Kunden in das Schuldnerverzeichnis.
Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten entfällt, 
wenn der Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in vierund-
zwanzig aufeinander folgenden Monaten vollständig und pünktlich 
erfüllt.
5.2 Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen 
(Teilbeträge) jeweils vor Beginn des Abschlagszeitraumes im Vo-
raus an die Stadtwerke Schwerte GmbH zu bezahlen sind. Gelei-
stete Vorauszahlungen werden bei der nächsten Abrechnung be-
rücksichtigt.
5.3 Die Stadtwerke Schwerte GmbH kann statt Vorauszahlung 
auch die Errichtung eines Bargeld- oder Chipkartenzählers oder 
sonstiger vergleichbarer Vorkassensysteme verlangen. Der Kunde 
hat die hierfür anfallenden Kosten zu tragen.

6 Zahlungsweisen
6.1 Der Kunde kann seine Zahlungen auf folgende Weisen an die 
Stadtwerke Schwerte GmbH leisten:
a) durch Überweisung auf das von der Stadtwerke Schwerte GmbH 
mitgeteilte Konto unter Angabe der Vertragskontonummer. Die 
Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Zahlbetrag dem 
Konto am Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist. 
b) durch Lastschrifteinzugsverfahren ist bei ausreichender Konto-
deckung garantiert, dass alle Zahlungen pünktlich zu den Fällig-
keitsterminen erfolgen. Die Erteilung einer Lastschrifteinzugser-
mächtigung an die Stadtwerke Schwerte GmbH bedarf der Text-
form und kann jederzeit in gleicher Weise widerrufen werden.

7 Zahlungsverzug, Unterbrechung 
und Wiederherstellung der Versorgung
7.1 Die Kosten aufgrund Zahlungsverzug, einer Unterbrechung 
sowie der Wiederherstellung der Versorgung sind vom Kunden nach 
den im Preisblatt (Anlage) der Stadtwerke Schwerte GmbH veröf-
fentlichten Preisen zu ersetzen.

8 Datenschutz
Sämtliche Kundendaten werden im Rahmen der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und gespeichert 
und stehen ausschließlich der Unternehmensgruppe der Stadt-
werke Schwerte GmbH, der auch die Stadtwerke Schwerte GmbH 
angehört, zur Nutzung zur Verfügung. Eine Weitergabe an Dritte 
wird ausgeschlossen, sofern keine gesetzliche oder behördliche 
Verpflichtung besteht.

9 Inkrafttreten
Diese „Ergänzenden Bedingungen“ treten unter Berücksichtigung 
der Übergangsregelungen des § 23 StromGVV mit Wirkung vom 
01.01.2007 in Kraft. Die StromGVV und die Ergänzenden Bedin-
gungen werden auf Verlangen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Versorgung mit Gas
Gültig ab 1. Oktober 2009

Soweit in diesem Auftrag oder diesen Bedingungen nicht anders 
geregelt, gelten ergänzend die „Verordnung über Allgemeine Be-
dingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Erdgas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrund-
versorgungsverordnung – GasGVV)“ und deren „Ergänzende Bedin-
gungen von Stadtwerke Schwerte GmbH“ in der jeweils gültigen 
Fassung. Diese sind jeweils in den Geschäftsräumen der Stadt-
werke Schwerte GmbH, Bahnhofstr. 11 und Liethstr. 32-36, 
58239 Schwerte erhältlich und können unter www.ruhrpower.de 
abgerufen werden.

1. Vertragsschluss/Lieferbeginn
1.1. Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formu-
laren etc., ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss 
geltenden Preise.
1.2. Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Text-
form zustande. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung 
2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
Erdgas an seine Entnahmestelle. 
2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Gasversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber, vgl. Ziff. 10.
2.3. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder 
die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Mess-
stellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Das gleiche 
gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung, und/oder dem Bezug von 
Erdgas aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren 
Beseitigung dem Lieferanten nicht möglich ist oder wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
2.4. Der örtliche Netzbetreiber für das Versorgungsgebiet Schwerte 
ist die Stadtwerke Schwerte GmbH, Liethstr. 32–36, 58239 
Schwerte. Das Erdgas wird vom örtlichen Netzbetreiber aus dem 
Niederdrucknetz, mit den nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik zulässigen Schwankungsmöglichkeiten mit einem Brennwert 
von etwa 11,8 kWh/m³ im Normzustand und einem Überdruck 
hinter dem Druckregler von etwa 22 mbar, zur Verfügung gestellt. 
Maßgeblich hierfür sind die „Verordnung über Allgemeine Bedin-
gungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die Gasver-
sorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – 
NDAV)“ und deren „Ergänzende Bedingungen von Stadtwerke 
Schwerte GmbH“.

3. Messung und Abrechnung 
3.1. Die Menge des gelieferten Gases wird durch Messeinrich-
tungen des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Able-
sung der Messeinrichtungen wird vom Messdienstleister, Netzbe-
treiber, Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des 
Netzbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Der Kunde 
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht 
zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen wer-
den oder zeigen sie fehlerhaft an, so können der Lieferant und/oder 
der Netzbetreiber den Verbrauch, insbesondere auf der Grundlage 
der letzten Ablesung, schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei 
die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden.
3.2. Der Lieferant kann vom Kunden monatlich Abschlagszah-
lungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese, unter Berück-
sichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermes-
sen, in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung der vorange-
gangenen 12 Monate bzw. unter Berücksichtigung des durch-
schnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich abweicht, ist dies ange-
messen zu berücksichtigen. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 2 
EnWG bleiben unberührt.
3.3. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungs-
zeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, und 
zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Ab-
rechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefe-
rung, unter Anrechnung der Abschlagszahlungen, abgerechnet 
wird. Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der 
Abrechnung der tatsächlichen Belieferung, so wird der zuviel oder 
zuwenig berechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet oder mit 
der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Rechte des Kunden 
nach § 40 Abs. 2 EnWG bleiben unberührt.
3.4. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Abnahmestelle 
gemäß § 40 GasNZV zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung 
fallen dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen 
Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Ver-
kehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrages festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig be-
rechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ansprüche sind auf 
den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum 
beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über 
einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der 
Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei 
Jahre beschränkt.
3.5. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrech-
nungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises ta-
gesgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die 
nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können 
entsprechend angepasst werden.

4. Schufa 
4.1. Stadtwerke Schwerte GmbH kann zur Bonitätsprüfung bei der 
SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, eine 
Auskunft einholen. Bei der Erteilung von Auskünften kann die 
SCHUFA ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Daten-
bestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des 
Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Im Falle nichtvertrags-

gemäßen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag bei titulierter Forde-
rung) übermittelt Stadtwerke Schwerte GmbH diese Informationen 
an die SCHUFA, die bei Nachweis des berechtigten Interesses hie-
rüber Auskunft an ihre Vertragspartner erteilt. Vertragspartner der 
SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und 
Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Aus-
künfte an Handels-, Telekommunikations- und sonstige Unterneh-
men, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewähren. 
Weitere Informationen zur SCHUFA: www.meineschufa.de.

5. Zahlung/Verzug
5.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten festgelegten 
Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens 
oder mittels Dauerauftrag zu zahlen.
5.2. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten ein-
ziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten konkret oder pau-
schal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kun-
den der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden 
oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.
5.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern die ernsthafte 
Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder sofern der 
in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nach-
prüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nach-
prüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung 
festgestellt ist.
5.4. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrit-
tenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge-
rechnet werden.

6. Vorauszahlung
6.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Gasverbrauch des Kunden 
in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden 
beträgt mindestens die für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten 
durchschnittlich zu leistenden Zahlungen. 
6.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant 
beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkarten-
zähler) einrichten und betreiben.

7. Preise und Preisanpassung/Steuern, Abgaben 
und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
7.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusam-
men. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb, 
Messung und Abrechnung – soweit diese Kosten dem Lieferanten in 
Rechnung gestellt werden –, das an den Netzbetreiber abzuführende 
Netzzugangsentgelt sowie die Konzessionsabgaben.
7.2. Der Grundpreis beinhaltet die erforderliche Messeinrichtung 
bis 6 m³/h. Falls eine größere Messeinrichtung oder eine besondere 
Mess- und Regleranlage benötigt wird, gelten die besonderen Be-
dingungen und Preise des örtlichen Netzbetreibers.
7.3. Die Preise verstehen sich einschließlich der Energie- und zu-
züglich der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Brutto-
preise). Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Brutto-
preise entsprechend.
7.4. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach 
Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, 
kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kun-
den weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach 
Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche Rege-
lung der Weiterberechnung entgegensteht. Die Weitergabe ist auf 
die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Regelung (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem 
einzelnen Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der 
neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende Kostenentlastungen 
– z. B. der Wegfall einer anderen Steuer – sind anzurechnen. Eine 
Weitergabe kann mit Wirksamwerden der betreffenden Regelung 
erfolgen. Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert.  
7.5. Ziffer 7.3. gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach 
Ziffer 7.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem 
Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe 
verpflichtet.
7.6. Ziffer 7.3. und Ziffer 7.4. gelten entsprechend, falls auf die 
Belieferung oder die Verteilung von Erdgas nach Vertragsschluss eine 
hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d. h. keine 
Bußgelder o. ä.) entfällt, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die 
Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. 
7.7. Der Lieferant wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu 
zahlenden Preise darüber hinaus nach billigem Ermessen der Ent-
wicklung der Kosten anpassen, die für die Preisberechnung maß-
geblich sind. Eine Erhöhung oder Ermäßigung kommt insbeson-
dere in Betracht, wenn sich die Kosten für die Beschaffung von 
Energie oder die Nutzung des Verteilnetzes ändern oder sonstige 
Änderungen der energiewirtschaftlichen oder rechtlichen Rah-
menbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen 
(z. B. durch die Einführung von Netzzugangsentgelten für Einspei-
sungen). Der Lieferant wird bei Ausübung seines billigen Ermes-
sens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, 
dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, 
also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirk-
sam werden wie Kostenerhöhungen. Änderungen der Preise nach 
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant 
wird dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der 
Kunde mit der mitgeteilten Preisanpassung nicht einverstanden, 
hat er das Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisan-
passung in Textform zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

7.8. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der 
Kunde unter Tel.-Nr. 02304 203-222 oder im Internet unter www.
ruhrpower.de.

8. Änderungen dieser Bedingungen
8.1. Die Regelungen dieser Bedingungen beruhen auf den derzei-
tigen gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, GasGVV, GasNZV, Ent-
scheidungen der Bundesnetzagentur). Sollten sich diese und/oder 
die einschlägige Rechtsprechung (z. B. durch Feststellung der Un-
wirksamkeit vertraglicher Klauseln) ändern, ist der Lieferant be-
rechtigt, die Bedingungen – mit Ausnahme der Preise – insoweit 
anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung 
des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/
oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren 
Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich 
macht. Eine Anpassung und/oder Ergänzung ist auch zulässig, 
wenn diese für den Kunden lediglich rechtlich vorteilhaft ist. 
8.2. Anpassungen dieser Bedingungen nach vorstehendem Absatz 
sind nur zum Monatsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kun-
den die Anpassung spätestens zwei Monate vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilen. Ist der Kunde mit der mit-
geteilten Anpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den 
Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende auf den 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anpassung in Textform zu kün-
digen. Macht er von diesem Recht keinen Gebrauch, gilt die An-
passung als genehmigt. Auf diese Folgen wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

9. Einstellung der Lieferung/Fristlose Kündigung
9.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen 
und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn der 
Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Gas unter Umge-
hung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen 
verwendet („Gasdiebstahl“). 
9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unerheblicher Höhe 
und unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziff. 
6.1 ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustel-
len und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen. Nicht titu-
lierte Forderungen, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder 
die aus einer streitigen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren, 
bleiben außer Betracht. Dem Kunden wird die Unterbrechung spä-
testens vier Wochen vorher angedroht und der Beginn der Unter-
brechung spätestens drei Werktage vor der Unterbrechung ange-
kündigt. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, 
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflich-
tungen vollumfänglich nachkommt. Der Kunde wird den Liefe-
ranten auf etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwin-
gend entgegenstehen, unverzüglich schriftlich hinweisen.
9.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung 
der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die Kosten werden 
dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand oder pauschal nach der 
geltenden Preisregelung in Rechnung gestellt. Bei pauschaler Be-
rechnung hat der Kunde das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten 
nicht entstanden oder wesentlich geringer sind als die Pauschale. 
Die Belieferung wird wieder hergestellt, wenn die Gründe für die 
Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung bezahlt sind.
9.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziff. 
9.1 oder 9.2 wiederholt vorliegen und, im Fall des Zahlungsver-
zugs, dem Kunden die Kündigung zwei Wochen vorher angedroht 
wurde. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Die Unterbre-
chungskosten trägt der Kunde nach Ziff. 9.3.

10. Haftung
10.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Gasversorgung sind, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzan-
schlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu ma-
chen (§ 18 NDAV). 
10.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadens-
verursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, 
wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
10.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft 
verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies 
gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).
10.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, be-
schränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende 
Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge 
der Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder unter Berücksichti-
gung der Umstände, die sie kannte oder kennen musste, hätte 
voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten 
einfacher Erfüllungsgehilfen (nicht leitende Angestellte) außer-
halb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflichten sowie der 
Lebens-, Körper  oder Gesundheitsschäden.

11. Umzug/Lieferantenwechsel/Übertragung des Vertrags
11.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 
innerhalb einer Frist von einem Monat nach seinem Umzug unter 
Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen.
11.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziff. 
11.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses 
Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Ein-
zugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugs-
datum rechtzeitig mitgeteilt hat.
11.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeit-
punkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der 
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Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet 
eines anderen Netzbetreibers zieht. 
11.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 11.1 aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die 
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde 
verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahme-
stelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber 
einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine 
Vergütung erlangt, nach den Preisen dieses Vertrages zu vergüten. 
Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der 
bisherigen Entnahmestelle bleibt unberührt.
11.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus 
dem Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. Die 
Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von 
acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über die Übertra-
gung der Rechte und Pflichten schriftlich widerspricht. Auf diese 
Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert 
hingewiesen.
11.6. Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es sich 
um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten 
im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung des Lieferanten nach  
§ 7 EnWG handelt. 

12. Wartungsdienste und -entgelte
12.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten 
sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.

13. Gerichtsstand
13.1. Der Gerichtsstand für Kaufleute ist Schwerte. Das gleiche gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

14. Schlussbestimmungen
14.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Neben-
abreden bestehen nicht.
14.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam 
oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen davon unberührt. An die Stelle der unwirksamen bzw. un-
durchführbaren Bestimmung tritt die gesetzliche Bestimmung. 
Sofern keine gesetzliche Regelung besteht, werden Lieferant und 
Kunde die unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung durch 
eine wirksame oder durchführbare, in ihrem wirtschaftlichen Er-
gebnis möglichst gleichkommende Bestimmung ersetzen. Ent-
sprechendes gilt für eine Lücke im Vertrag.

15. Energiesteuer-Hinweis
Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender 
Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: 
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff 
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach 
dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs-
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat 
steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie 
sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die 
Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV) 
(BGBl. I Nr. 50 S. 2396) 
Gültig ab 26. Oktober 2006

1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
(1) Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu 
denen Gasversorgungsunternehmen Haushaltskunden in Nieder-
druck im Rahmen der Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 des En-
ergiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Gas zu belie-
fern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil 
des Grundversorgungsvertrages zwischen Grundversorgern und 
Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt zugleich die Bedin-
gungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirt-
schaftsgesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abge-
schlossenen Versorgungsverträge, soweit diese nicht vor dem 08. 
November 2006 beendet worden sind.
(2) Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde 
und im Rahmen der Ersatzversorgung der Letztverbraucher.
(3) Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Gasversor-
gungsunternehmen, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsge-
setzes in einem Netzgebiet die Grundversorgung mit Gas durchführt.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen 
werden. Ist er auf andere Weise zustande gekommen, so hat der 
Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden unverzüglich in 
Textform zu bestätigen.
(2) Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass 
Gas aus dem Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung ent-
nommen wird, über das der Grundversorger die Grundversorgung 
durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger die 
Entnahme von Gas unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mit-
teilungspflicht gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch 
ein Gasversorgungsunternehmen endet und der Kunde kein an-
schließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Gasversorgungs-
unternehmen begründet hat.
(3) Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemei-
nen Bedingungen einschließlich der ergänzenden Bedingungen 
des Grundversorgers hinzuweisen. Des Weiteren ist der Kunde aus-
drücklich darauf hinzuweisen, dass Ansprüche wegen Versor-
gungsstörungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbe-
treiber geltend gemacht werden können. Der Grundversorgungs-
vertrag oder die Bestätigung des Grundversorgers in Textform sol-
len eine zusammenhängende Aufstellung aller für einen Vertrags-
schluss notwendigen Angaben enthalten, insbesondere
1. Angaben zum Kunden (Firma, Registergericht, Registernummer, 
Familienname, Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer),

2. Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstel-
lungsorts des Zählers,
3. Gasart, Brennwert und Druck,
4. unterschiedliche Nutzenergie der Kilowattstunde Gas zur Kilo-
wattstunde Strom, soweit der Gasverbrauch nach Kilowattstunden 
abgerechnet wird,
5. Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Register-
nummer und Adresse) und
6. Angaben zum Netzbetreiber, in dessen Netzgebiet die Grundver-
sorgung durchgeführt wird (Firma, Registergericht, Registernum-
mer und Adresse).
Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der 
Kunde verpflichtet, diese dem Grundversorger auf Anforderung 
mitzuteilen.
(4) Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzei-
tig vor Vertragsschluss und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit 
der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf Verlangen den 
übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich 
auszuhändigen. Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Be-
dingungen; diese hat der Grundversorger öffentlich bekannt zu 
geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen.
(5) Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht 
davon abhängig gemacht werden, dass Zahlungsrückstände eines 
vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.

§ 3 Ersatzversorgung
(1) Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsge-
setzes gelten die §§ 4 bis 8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Been-
digung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 des Energie-
wirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 9 Abs. 1 gilt mit 
der Maßgabe, dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf-
grund einer rechnerischen Abgrenzung schätzen und den antei-
ligen Verbrauch in Rechnung stellen darf.
(2) Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kennt-
nisnahme den Zeitpunkt des Beginns und des Endes der Ersatzver-
sorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er ebenfalls mitzutei-
len, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur 
Fortsetzung des Gasbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages 
durch den Kunden erforderlich ist; auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

2 Versorgung

§ 4 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages ver-
pflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Gasbedarf aus den 
Gaslieferungen des Grundversorgers zu decken. Ausgenommen ist 
die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen zur Nutzung regenera-
tiver Energiequellen.

§ 5 Art der Versorgung
(1) Welche Gasart für das Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, 
ergibt sich aus der Gasart des jeweiligen Gasversorgungsnetzes der 
allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der Kunde 
Gas entnimmt, angeschlossen ist. Der Brennwert mit der sich aus 
den Erzeugungs- oder Bezugsverhältnissen ergebenden Schwan-
kungsbreite sowie der für die Belieferung des Kunden maßgebende 
Ruhedruck des Gases ergeben sich aus den ergänzenden Bestim-
mungen des Netzbetreibers zu den Allgemeinen Netzanschlussbe-
dingungen der Anlage, über die der Kunde Gas entnimmt.
(2) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Be-
dingungen werden jeweils zum Monatsbeginn und erst nach öffent-
licher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist 
verpflichtet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 
öffentlichen Bekanntgabe eine briefliche Mitteilung an den Kun-
den zu versenden und die Änderungen auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen.
(3) Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Be-
dingungen werden gegenüber demjenigen Kunden nicht wirksam, 
der bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages mit dem 
Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch 
entsprechenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Kündigung nachweist.

§ 6 Umfang der Grundversorgung
(1) Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, 
die für die Durchführung der Grundversorgung erforderlichen Ver-
träge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die ihm möglichen 
Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzan-
schlusses, zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederdruckan-
schlussverordnung berechtigt ist, zu den jeweiligen Allgemeinen 
Preisen und Bedingungen Gas zur Verfügung zu stellen. Das Gas 
wird im Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke des Letztver-
brauchs geliefert.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, den Gasbedarf des Kunden 
im Rahmen des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedi-
gen und für die Dauer des Grundversorgungsvertrages im vertrag-
lich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jederzeit 
Gas zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht,
1. soweit die Allgemeinen Preise oder Allgemeinen Bedingungen 
zeitliche Beschränkungen vorsehen,
2. soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und 
die Anschlussnutzung nach § 17 der Niederdruckanschlussverord-
nung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der Niederdruckanschlussverord-
nung unterbrochen hat oder
3. soweit und solange der Grundversorger an dem Bezug oder der 
vertragsgemäßen Lieferung von Gas durch höhere Gewalt oder son-
stige Umstände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes wirt-
schaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
(3) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Gasversorgung ist, soweit es sich um Folgen einer Störung des 
Netzbetriebs handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht 
befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht be-
rechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen un-
verzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den 
Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 

zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können.

§ 7 Erweiterung und Änderung von Anlagen 
und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Ver-
wendung zusätzlicher Gasgeräte sind dem Grundversorger mitzu-
teilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. 
Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der 
Grundversorger in Ergänzenden Bedingungen regeln.

3 Aufgaben und Rechte des Grundversorgers

§ 8 Messeinrichtungen
(1) Das vom Grundversorger gelieferte Gas wird durch die Messein-
richtungen nach § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt.
(2) Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden 
jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne 
des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes zu veranlassen. Stellt der Kunde 
den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er 
diesen zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die 
Kosten der Prüfung nach Satz 1 fallen dem Grundversorger zur 
Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen 
überschreitet, sonst dem Kunden.

§ 9 Zutrittsrecht
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten des Netzbetreibers, des Mess-
stellenbetreibers oder des Grundversorgers den Zutritt zu seinem 
Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur 
Ermittlung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung 
der Messeinrichtungen nach § 11 erforderlich ist. Die Benachrich-
tigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder durch 
Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss minde-
stens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mindestens 
ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu 
tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind.

§ 10 Vertragsstrafe
(1) Verbraucht der Kunde Gas unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbre-
chung der Grundversorgung, so ist der Grundversorger berechtigt, 
eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbe-
fugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der Grund-
lage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Geräte von 
bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Allge-
meinen Preis zu berechnen.
(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, 
die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Ver-
tragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allge-
meinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens 
für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.
(3) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in 
entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 über einen ge-
schätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, 
erhoben werden.

4 Abrechnung der Energielieferung

§ 11 Ablesung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die 
Ablesedaten zu verwenden, die er vom Netzbetreiber erhalten hat.
(2) Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen 
oder verlangen, dass diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies
1. zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1,
2. anlässlich eines Lieferantenwechsels oder
3. bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer 
Überprüfung der Ablesung erfolgt. Der Kunde kann einer Selbsta-
blesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm nicht zumu-
tbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Wider-
spruch nach Satz 2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes 
Entgelt verlangen.
(3) Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grund-
stück und die Räume des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung 
betreten kann, darf der Grundversorger den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach 
dem Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Be-
rücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. Dasselbe 
gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht oder 
verspätet vornimmt.

§ 12 Abrechnung
(1) Der Gasverbrauch wird nach Wahl des Grundversorgers monat-
lich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf Monate 
nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet.
(2) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die ver-
brauchsabhängigen Preise, so wird der für die neuen Preise maß-
gebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Ver-
brauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushalts-
kunden maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berück-
sichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuer-
satzes und erlösabhängiger Abgabensätze.
(3) Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend 
Absatz 2 Satz 1 eine pauschale zeitanteilige Berechnung des Ver-
brauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen geringeren als 
den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen.

§ 13 Abschlagszahlungen
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann 
der Grundversorger für das nach der letzten Abrechnung ver-
brauchte Gas eine Abschlagszahlung verlangen. Diese ist anteilig 
für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Ver-
brauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine 
solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlags-
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zahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheb-
lich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.
(2) Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der 
Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhun-
dertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst werden.
(3) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt worden sind, so ist der übersteigende Betrag unver-
züglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlags-
forderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsver-
hältnisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 14 Vorauszahlungen
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, für den Gasverbrauch eines 
Abrechnungszeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach 
den Umständen des Einzelfalles Grund zu der Annahme besteht, 
dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der 
Kunde hierüber ausdrücklich und in verständlicher Form zu unter-
richten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die Höhe und die 
Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren 
Wegfall anzugeben.
(2) Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vor-
hergehenden Abrechnungszeitraums oder dem durchschnittlichen 
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, 
dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen 
zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über 
mehrere Monate und erhebt der Grundversorger Abschlagszah-
lungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbe-
trägen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rech-
nungserteilung zu verrechnen.
(3) Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversor-
ger beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder son-
stige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

§ 15 Sicherheitsleistung
(1) Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder 
nicht in der Lage, kann der Grundversorger in angemessener Höhe 
Sicherheit verlangen.
(2) Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach 
§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches verzinst.
(3) Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungs-
aufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen 
aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so kann der Grundver-
sorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsauffor-
derung hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren 
gehen zu Lasten des Kunden.
(4) Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine 
Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

§ 16 Rechnungen und Abschläge
(1) Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach ver-
ständlich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungs-
faktoren sind vollständig und in allgemein verständlicher Form 
auszuweisen.
(2) Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch 
des vergleichbaren Vorjahreszeitraumes anzugeben. Auf im Ab-
rechnungszeitraum eingetretene Änderungen der Allgemeinen 
Preise und Bedingungen ist hinzuweisen.
(3) Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen min-
destens zwei mögliche Zahlungsweisen anzugeben.

§ 17 Zahlung, Verzug
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversor-
ger angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach 
Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Einwände gegen Rech-
nungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem 
Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei-
gerung nur,
1. soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
besteht, oder,
2. �sofern
a) derineiner Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen 
Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch 
im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und
�b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangtund 
solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funk-
tion des Messgeräts festgestellt ist. § 315 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bleibt von Satz 2 unberührt.
(2) Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, 
wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen 
Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pau-
schale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pau-
schale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen.
(3) Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprü-
chen aufgerechnet werden.

§ 18 Berechnungsfehler
(1) Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist die Überzahlung 
vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kun-
den nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei 
festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt 
der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit der letzten feh-
lerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorher-
gehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder auf Grund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht 
ordnungsgemäßen Funktion einer Messeinrichtung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte kor-
rigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen.
(2) Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des 

Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, 
die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
drei Jahre beschränkt.

5 Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19 Unterbrechung der Versorgung
(1) Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne 
vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu 
lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht unerheblichem 
Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforder-
lich ist, um den Gebrauch von Gas unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern.
(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nicht-
erfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist der 
Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier Wochen nach 
Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbe-
treiber nach § 24 Abs. 3 der Niederdruckanschlussverordnung mit 
der Unterbrechung der Grundversorgung zu beauftragen. Dies gilt 
nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
nachkommt. Der Grundversorger kann mit der Mahnung zugleich 
die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies 
nicht außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht.
(3) Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem 
Kunden drei Werktage im Voraus anzukündigen.
(4) Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wie-
derherstellen zu lassen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung 
entfallen sind und der Kunde die Kosten der Unterbrechung und 
Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können 
für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die 
pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein. Die 
Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu er-
wartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist 
die Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Der Nachweis gerin-
gerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.

§ 20 Kündigung
(1) Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem 
Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden. Bei 
einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit zweiwö-
chiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Eine 
Kündigung durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine 
Pflicht zur Grundversorgung nach § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes nicht besteht.
(2) Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll 
eine Kündigung des Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
nach Eingang in Textform bestätigen.
(3) Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den 
Fall einer Kündigung des Vertrages, insbesondere wegen eines 
Wechsels des Lieferanten, verlangen.

§ 21 Fristlose Kündigung
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das 
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, wenn die Voraussetzungen 
zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt vorliegen. Bei 
wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grund-
versorger zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wo-
chen vorher angedroht worden ist; § 19 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend.

6 Schlussbestimmungen

§ 22 Gerichtsstand
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem 
Grundversorgungsvertrag ist der Ort der Gasabnahme durch den 
Kunden.

§ 23 Übergangsregelung
Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche 
Bekanntgabe und Veröffentlichung auf seiner Internetseite über 
die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die 
Frist nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes 
noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche Bekanntgabe nach 
Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Schwerte GmbH  
zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für  
die Grundversorgung von Haushaltskunden und die  
Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz 
(Gasgrundversorgungsverordnung – GasGVV)“
Gültig ab 1. Januar 2009

1 Grundversorgung
Die Stadtwerke Schwerte GmbH – Vertrieb – ist Grundversorger für 
die leistungsgebundene Versorgung mit Gas in Niederdruck im 
Netzgebiet der Stadtwerke Schwerte GmbH gemäß § 36 Absatz 2 
EnWG.

2 Ablesung der Messeinrichtungen 
Die Messeinrichtungen werden regelmäßig durch den Netzbetrei-
ber oder Messstellenbetreiber nach den gesetzlichen Bestim-
mungen der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) abgelesen. 
Diese Ablesedaten werden an die Stadtwerke Schwerte GmbH – 
Vertrieb – übermittelt und sind Grundlage der Verbrauchsabrech-
nung.  Die Stadtwerke Schwerte GmbH – Vertrieb – ist nach der 
GasGVV berechtigt, die Messeinrichtungen zusätzlich durch Mitar-
beiter, Beauftragte oder durch den Kunden selbst ablesen zu lassen.

3 Wohnungswechsel 
Der Kunde ist bei Umzug berechtigt, den Versorgungsvertrag mit 
zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündi-
gen. Die Kündigung bedarf der Textform und muss mindestens 
folgende Angaben enthalten:

Kundennummer, Datum des Umzugs, neue Rechnungsanschrift, 
Zählerstand, Zählerendnummer, Name und Adresse des Eigentü-
mers/Vermieters der bisherigen Wohnung.

4 Abschlagszahlungen
4.1 Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Jah-
resrechnung im laufenden Abrechnungsjahr monatliche Abschläge 
(Teilbeträge) an die Stadtwerke Schwerte GmbH.
4.2 Die Abrechnung des Strom-/Gasverbrauchs erfolgt grundsätz-
lich in 12 monatlichen Abständen. Der Grundversorger erhebt 11 
monatliche Abschlagszahlungen.
4.3 Auf Wunsch des Kunden wird der Strom-/Gasverbrauch vom 
Grundversorger monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich abge-
rechnet (unterjährige Abrech-nung). Hierüber ist mit dem Grund-
versorger nach Maßgabe der Ziffern 4.3.1 bis 4.3.3 eine geson-
derte Vereinbarung abzuschließen.
4.3.1 Eine unterjährige Abrechnung kann immer nur mit Beginn 
eines Kalendermonats aufgenommen werden. 
4.3.2 Der Wunsch nach einer unterjährigen Abrechnung ist dem 
Grundversorger vom Kunden in Textform spätestens einen Monat 
vor dem gewünschten Anfangsdatum mitzuteilen. In der Mitteilung 
sind anzugeben:
- die Angaben zum Kunden (Firma, Familienname, Vorname, 
Geburtstag, Adresse, Kundennummer),
- die Zählernummer,
- falls der Messstellenbetrieb und/oder die Messung auf Wunsch 
des Kunden durch einen Dritten durchgeführt wird, die Angaben 
zum Messstellenbetreiber und ggf. zum Messdienstleister (Firma, 
Registergericht, Registernummer, Adresse),
- der Zeitraum der gewünschten unterjährigen Abrechnung 
(monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich),
- �das gewünschte Anfangsdatum der unterjährigen Abrechnung.
4.3.3 Der Grundversorger wird dem Kunden innerhalb von zwei 
Wochen nach Eingang der Mitteilung des Kunden ein Angebot für 
eine Vereinbarung über eine unterjährige Abrechnung übersenden.

5 Vorauszahlungen, Vorkassensysteme
5.1 Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist berechtigt, Vorauszah-
lungen zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungs-
verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Diese 
Umstände liegen insbesondere vor
- �bei wiederholt unpünktlicher oder unvollständiger Zahlung,
- �bei wiederholter Mahnung,
- nach Versorgungsunterbrechung wegen Nichterfüllung ange-
mahnter Zahlungen oder
- �bei einer Eintragung des Kunden in das Schuldnerverzeichnis.
Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten entfällt, 
wenn der Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in vierundzwan-
zig aufeinander folgenden Monaten vollständig und pünktlich erfüllt.
5.2 Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen 
(Teilbeträge) jeweils vor Beginn des Abschlagszeitraumes im Vo-
raus an die Stadtwerke Schwerte GmbH zu bezahlen sind. Gelei-
stete Vorauszahlungen werden bei der nächsten Abrechnung be-
rücksichtigt.
5.3 Die Stadtwerke Schwerte GmbH kann statt Vorauszahlung 
auch die Errichtung eines Bargeld- oder Chipkartenzählers oder 
sonstiger vergleichbarer Vorkassensysteme verlangen. Der Kunde 
hat die hierfür anfallenden Kosten zu tragen.

6 Zahlungsweisen 
6.1 Der Kunde kann seine Zahlungen auf folgende Weisen an die 
Stadtwerke Schwerte GmbH leisten:
a) durch Überweisung auf das von der Stadtwerke Schwerte GmbH 
mitgeteilte Konto unter Angabe der Vertragskontonummer. Die 
Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn der Zahlbetrag dem 
Konto am Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist.
b) durch Lastschrifteinzugsverfahren ist bei ausreichender Konto-
deckung garantiert, dass alle Zahlungen pünktlich zu den Fällig-
keitsterminen erfolgen. Die Erteilung einer Lastschrifteinzugser-
mächtigung an die Stadtwerke Schwerte GmbH bedarf der Text-
form und kann jederzeit in gleicher Weise widerrufen werden.

7 Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wiederherstellung 
der Versorgung
7.1 Die Kosten aufgrund Zahlungsverzug, einer Unterbrechung 
sowie der Wiederherstellung der Versorgung sind vom Kunden nach 
den im Preisblatt (Anlage) der Stadtwerke Schwerte GmbH veröf-
fentlichten Preisen zu ersetzen.

8 Datenschutz
Sämtliche Kundendaten werden im Rahmen der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und gespeichert 
und stehen ausschließlich der Unternehmensgruppe der Stadt-
werke Schwerte GmbH zur Nutzung zur Verfügung. Eine Weiter-
gabe an Dritte wird ausgeschlossen, sofern keine gesetzliche oder 
behördliche Verpflichtung besteht.

9 Inkrafttreten
Diese „Ergänzenden Bedingungen“ treten unter Berücksichtigung 
der Übergangsregelungen des § 23 GasGVV mit Wirkung vom 
01.01.2007 in Kraft. Die GasGVV und die Ergänzenden Bedin-
gungen werden auf Verlangen unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
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Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Versorgung mit Wasser 
(AVBWasserV) 
Gültig ab 20. Juni 1980

AVB Wasser V Eingangsformel:
Auf Grund des § 27 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der All-
gemeinen Geschäftsbedingungen vom 09. Dezember 1976 (BGBl. 
I S. 3317) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1 Gegenstand der Verordnung
1.1 Soweit Wasserversorgungsunternehmen für den Anschluss an 
die öffentliche Wasserversorgung und für die öffentliche Versor-
gung mit Wasser Vertragsmuster oder Vertragsbedingungen ver-
wenden, die für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert sind 
(Allgemeine Versorgungsbedingungen), gelten die §§ 2 bis 34. 
Diese sind, soweit Absatz 3 und § 35 nichts anderes vorsehen, Be-
standteil des Versorgungsvertrages.
1.2 Die Verordnung gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung 
von Industrieunternehmen und Weiterverteilern sowie für die Vor-
haltung von Löschwasser.
1.3 Der Vertrag kann auch zu Allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen abgeschlossen werden, die von den §§ 2 bis 34 abweichen, 
wenn das Wasserversorgungsunternehmen einen Vertragsab-
schluss zu den Allgemeinen Bedingungen dieser Verordnung ange-
boten hat und der Kunde mit den Abweichungen ausdrücklich 
einverstanden ist. Auf die Abweichenden Bedingungen sind die 
§§ 3 bis 11 des Gesetzes zur Regelung des Rechts der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen anzuwenden.
1.4 Das Wasserversorgungsunternehmen hat seine Allgemeinen 
Versorgungsbedingungen, soweit sie in dieser Verordnung nicht 
abschließend geregelt sind oder nach Absatz 3 von den §§ 2 bis 34 
abweichen, einschließlich der dazu gehörenden Preisregelungen 
und Preislisten in geeigneter Weise öffentlich bekannt zu geben.

§ 2 Vertragsabschluss
2.1 Der Vertrag soll schriftlich abgeschlossen werden. Ist er auf 
andere Weise zustande gekommen, so hat das Wasserversorgungs-
unternehmen den Vertragsabschluss dem Kunden unverzüglich 
schriftlich zu bestätigen. Wird die Bestätigung mit automatischen 
Einrichtungen ausgefertigt, bedarf es keiner Unterschrift. Im Ver-
trag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemeinen Versor-
gungsbedingungen hinzuweisen.
2.2 Kommt der Vertrag dadurch zustande, dass Wasser aus dem 
Verteilungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens entnommen 
wird, so ist der Kunde verpflichtet, dies dem Unternehmen unver-
züglich mitzuteilen. Die Versorgung erfolgt zu dem für gleichartige 
Versorgungsverhältnisse geltenden Preisen.
2.3 Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, jedem 
Neukunden bei Vertragsabschluss sowie den übrigen Kunden auf 
Verlangen die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versor-
gungsbedingungen einschließlich der dazu gehörenden Preisrege-
lungen und Preislisten unentgeltlich auszuhändigen.

§ 3 Bedarfsdeckung
3.1 Das Wasserversorgungsunternehmen hat dem Kunden im Rah-
men des wirtschaftlich Zumutbaren die Möglichkeit einzuräumen, 
den Bezug auf den von ihm gewünschten Verbrauchszweck oder 
auf einen Teilbedarf zu beschränken. Der Kunde ist verpflichtet, 
seinen Wasserbedarf im vereinbarten Umfange aus dem Versor-
gungsnetz des Wasserversorgungsunternehmens zu decken.
3.2 Vor der Errichtung einer Eigengewinnungsanlage hat der 
Kunde dem Wasserversorgungsunternehmen Mitteilung zu ma-
chen. Der Kunde hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, 
dass von seiner Eigenanlage keine Rückwirkungen in das öffent-
liche Wasserversorgungsnetz möglich sind.

§ 4 Art der Versorgung
4.1 Das Wasserversorgungsunternehmen stellt zu den jeweiligen 
Allgemeinen Versorgungsbedingungen einschließlich der dazuge-
hörenden Preise Wasser zur Verfügung.
4.2 Änderungen der Allgemeinen Versorgungsbedingungen wer-
den erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam. Dies gilt auch für 
die dazugehörenden Preise, sofern sie nicht dem Kunden im Ein-
zelfall mitgeteilt werden.
4.3 Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschriften 
und den anerkannten Regeln der Technik für die vereinbarte Be-
darfsart (Trink- oder Betriebswasser) entsprechen. Das Wasserver-
sorgungsunternehmen ist verpflichtet, das Wasser unter dem 
Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des üblichen 
Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erforderlich ist. 
Das Unternehmen ist berechtigt, die Beschaffenheit und den 
Druck des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu än-
dern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen oder 
technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind die Be-
lange des Kunden möglichst zu berücksichtigen.
4.4 Stellt der Kunde Anforderungen an Beschaffenheit und Druck 
des Wassers, die über die vorgenannten Verpflichtungen hinausge-
hen, so obliegt es ihm selbst, die erforderlichen Vorkehrungen zu 
treffen.

§ 5 Umfang der Versorgung, Benachrichtigung 
bei Versorgungsunterbrechungen
5.1 Das Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, Wasser 
im vereinbarten Umfang jederzeit am Ende der Anschlussleitung 
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht:
1. soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der öffent-
lichen Wasserversorgung erforderlich oder sonst vertraglich vorbe-
halten sind,
2. soweit und solange das Unternehmen an der Versorgung durch 
höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren Beseitigung ihm 
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.
5.2 Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur 
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Das Was-
serversorgungsunternehmen hat jede Unterbrechung oder Unre-
gelmäßigkeit unverzüglich zu beheben.
5.3 Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Kunden bei einer 

nicht nur für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Ver-
sorgung rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht 
zur Benachrichtigung entfällt, wenn die Unterrichtung:
1. �nach den Umständen nicht rechtzeitig möglich ist und das Un-

ternehmen dies nicht zu vertreten hat oder
2. �die Beseitigung von bereits eingetretenen Unterbrechungen 

verzögern würde.

§ 6 Haftung bei Versorgungsstörungen
6.1 Für Schäden, die ein Kunde durch Unterbrechung der Wasser-
versorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Belieferung er-
leidet, haftet das ihn beliefernde Wasserversorgungsunternehmen 
aus Vertrag oder unerlaubter Handlung im Falle:
1. der Tötung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Kunden, es sei denn, dass der Schaden von dem Unternehmen 
oder einem Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen weder vorsätz-
lich noch fahrlässig verursacht worden ist,
2. der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass der Schaden 
weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Unter-
nehmens oder eines Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen verurs-
acht worden ist,
3. eines Vermögensschadens, es sei denn, dass dieser weder durch 
Vorsatz noch durch grobe Fahrlässigkeit des Inhabers des Unter-
nehmens oder eines vertretungsberechtigten Organs oder Gesell-
schafters verursacht worden ist.
§ 831 Abs. 1 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vor-
sätzlichem Handeln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.
6.2 Absatz 1 ist auch auf Ansprüche von Kunden anzuwenden, die 
diese gegen ein drittes Wasserversorgungsunternehmen aus uner-
laubter Handlung geltend machen. Das Wasserversorgungsunter-
nehmen ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen über die mit 
der Schadensverursachung durch ein drittes Unternehmen zusam-
menhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihm 
bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden 
können und ihre Kenntnis zur Geltendmachung des Schadenser-
satzes erforderlich ist.
6.3 Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.
6.4 Ist der Kunde berechtigt, das gelieferte Wasser an einen Drit-
ten weiterzuleiten, und erleidet dieser durch Unterbrechung der 
Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten in der Beliefe-
rung einen Schaden, so haftet das Wasserversorgungsunterneh-
men dem Dritten gegenüber in demselben Umfange wie dem 
Kunden aus dem Versorgungsvertrag.
6.5 Leitet der Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, 
so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglichkeiten sicherzu-
stellen, dass dieser aus unerlaubter Handlung keine weiterge-
henden Schadensersatzansprüche erheben kann, als sie in den 
Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Das Wasserversorgungsunter-
nehmen hat den Kunden hierauf bei Abschluss des Vertrages be-
sonders hinzuweisen.
6.6 Der Kunde hat den Schaden unverzüglich dem ihn belie-
fernden Wasserversorgungsunternehmen oder, wenn dieses fest-
steht, dem ersatzpflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der 
Kunde das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so hat er diese 
Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 7 Verjährung
– entfallen –

§ 8 Grundstücksbenutzung
8.1 Kunden und Anschlussnehmer, die Grundstückseigentümer 
sind, haben für Zwecke der örtlichen Versorgung das Anbringen 
und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör zur Zu- und 
Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Versorgungsgebiet 
liegenden Grundstücke sowie erforderliche Schutzmaßnahmen 
unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, 
die an die Wasserversorgung angeschlossen sind, die vom Eigen-
tümer in wirtschaftlichem Zusammenhang mit der Wasserversor-
gung genutzt werden oder für die die Möglichkeit der Wasserver-
sorgung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer mehr als not-
wendig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.
8.2 Der Kunde oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig über Art und 
Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme des Grundstückes 
zu benachrichtigen.
8.3 Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrich-
tungen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat das Wasserver-
sorgungsunternehmen zu tragen; dies gilt nicht, soweit die Einrich-
tungen ausschließlich der Versorgung des Grundstückes dienen.
8.4 Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstücksei-
gentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder sie 
auf Verlangen des Unternehmens noch fünf Jahre unentgeltlich zu 
dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann.
8.5 Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentü-
mer sind, haben auf Verlangen des Wasserversorgungsunterneh-
mens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers 
zur Benutzung des zu versorgenden Grundstücks im Sinne der 
Absätze 1 und 4 beizubringen.
8.6 Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege 
und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch Planfest-
stellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen und Verkehrs-
flächen bestimmt sind.

§ 9 Baukostenzuschüsse
9.1 Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, von den 
Anschlussnehmern einen angemessenen Baukostenzuschuss zur 
teilweisen Abdeckung der bei wirtschaftlicher Betriebsführung 
notwendigen Kosten für die Erstellung oder Verstärkung von der 
örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsanlagen zu verlangen, 
soweit sie sich ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen 
lassen, in dem der Anschluss erfolgt. Baukostenzuschüsse dürfen 
höchsten 70 vom Hundert dieser Kosten abdecken.
9.2 Der von den Anschlussnehmern als Baukostenzuschuss zu 
übernehmende Kostenanteil kann unter Zugrundelegung der Stra-
ßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks und des Preises 
für einen Meter Versorgungsleitung bemessen werden. Der Preis für 
einen Meter Versorgungsleitung ergibt sich aus den Anschaffungs- 

und Herstellungskosten der in Absatz 1 genannten Verteilungsanla-
gen, geteilt durch die Summe der Straßenfrontlängen aller Grund-
stücke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungs-
anlagen angeschlossen werden können. Das Wasserversorgungsun-
ternehmen kann der Berechnung eine die Verhältnisse des Versor-
gungsbereichs oder Versorgungsgebiets berücksichtigende Min-
deststraßenfrontlänge von bis zu 15 Metern zugrunde legen.
9.3 Das Wasserversorgungsunternehmen kann bei der Bemessung 
des Baukostenzuschusses an Stelle oder neben der Straßenfront-
länge andere kostenorientierte Bemessungseinheiten, wie die 
Grundstücksgröße, die Geschossfläche oder die Zahl der Woh-
nungseinheiten oder gleichartiger Wirtschaftseinheiten, verwen-
den. In diesem Fall ist bei der Berechnung des Baukostenzu-
schusses die Summe der Bemessungseinheiten der Grundstücke 
zu berücksichtigen, die im betreffenden Versorgungsbereich ange-
schlossen werden können.
9.4 Ein weiterer Baukostenzuschuss darf nur verlangt werden, 
wenn der Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung wesent-
lich erhöht. Er ist nach den Absätzen 2 und 3 zu bemessen.
9.5 Wird ein Anschluss an eine Verteilungsanlage hergestellt, die 
vor dem 01. Januar 1981 errichtet worden oder mit deren Errich-
tung vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, so kann das Was-
serversorgungsunternehmen abweichend von den Absätzen 1 bis 3 
einen Baukostenzuschuss nach Maßgabe der für die Anlage bisher 
verwendeten Berechnungsmaßstäbe verlangen.
9.6 Der Baukostenzuschuss und die in § 10 Abs. 4 geregelten 
Hausanschlusskosten sind getrennt zu errechnen und dem An-
schlussnehmer aufgegliedert auszuweisen.

§ 10 Hausanschluss
10.1 Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Vertei-
lungsnetzes mit der Kundenanlage. Er beginnt an der Abzweig-
stelle des Verteilungsnetzes und endet mit der Hauptabsperrvor-
richtung.
10.2 Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Ände-
rung werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter 
Wahrung seiner berechtigten Interessen vom Wasserversorgungs-
unternehmen bestimmt.
10.3 Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Wasser-
versorgungsunternehmens und stehen vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarungen in dessen Eigentum. Sie werden ausschließlich 
von diesen hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt 
und beseitigt, müssen zugänglich und vor Beschädigungen ge-
schützt sein. Soweit das Versorgungsunternehmen die Erstellung 
des Hausanschlusses oder Veränderungen des Hausanschlusses 
nicht selbst, sondern durch Nachunternehmer durchführen lässt, 
sind Wünsche des Anschlussnehmers bei der Auswahl der Nach-
unternehmer zu berücksichtigen. Der Anschlussnehmer hat die 
baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausan-
schlusses zu schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Haus-
anschluss vornehmen oder vornehmen lassen.
10.4 Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, vom An-
schlussnehmer die Erstattung der bei wirtschaftlicher Betriebsfüh-
rung notwendigen Kosten für:
1. die Erstellung des Hausanschlusses,
2. die Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Ände-
rung oder Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen 
Gründen von ihm veranlasst werden, zu verlangen. Die Kosten kön-
nen pauschal berechnet werden.
10.5 Kommen innerhalb von fünf Jahren nach Herstellung des 
Hausanschlusses weitere Anschlüsse hinzu und wird der Hausan-
schluss dadurch teilweise zum Bestandteil des Verteilungsnetzes, 
so hat das Wasserversorgungsunternehmen die Kosten neu aufzu-
teilen und dem Anschlussnehmer den etwa zuviel gezahlten Betrag 
zu erstatten.
10.6 Soweit hinsichtlich des Eigentums am Hausanschluss und 
der daraus folgenden Pflichten zur Herstellung, Unterhaltung, Er-
neuerung, Änderung, Abtrennung und Beseitigung bestehende 
allgemeine Versorgungsbedingungen von Absatz 3 abweichen, 
können diese Regelungen auch nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung beibehalten werden.
10.7 Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das 
Undichtwerden von Leitungen sowie sonstige Störungen sind dem 
Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen.
10.8 Kunden und Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigen-
tümer sind, haben auf Verlangen des Wasserversorgungsunterneh-
mens die schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers 
zur Herstellung des Hausanschlusses unter Anerkennung der 
damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen.

§ 11 Messeinrichtungen an der Grundstückgrenze
11.1 Das Wasserversorgungsunternehmen kann verlangen, dass 
der Anschlussnehmer auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der 
Grundstücksgrenze einen geeigneten Wasserzählerschacht oder 
Wasserzählerschrank anbringt, wenn
1. das Grundstück unbebaut ist oder
2. die Versorgung des Gebäudes mit Anschlussleitungen erfolgt, 
die unverhältnismäßig lang sind oder nur unter besonderen Er-
schwernissen verlegt werden können, oder
3. kein Raum zur frostsicheren Unterbringung des Wasserzählers 
vorhanden ist.
11.2 Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in 
ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu halten.
11.3 Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtungen 
auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für 
ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne Beeinträch-
tigung einer einwandfreien Messung möglich ist.
11.4 § 10 Abs. 8 gilt entsprechend.

§ 12 Kundenanlage
12.1 Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung 
und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss, mit Aus-
nahme der Messeinrichtungen des Wasserversorgungsunterneh-
mens, ist der Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage 
oder Anlagenteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benut-
zung überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.
12.2 Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften dieser 
Verordnung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Bestim-
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mungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik errichtet, 
erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Errichtung der 
Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Was-
serversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis 
eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installati-
onsunternehmen erfolgen. Das Wasserversorgungsunternehmen 
ist berechtigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.
12.3 Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, 
können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur 
Kundenanlage gehören, unter Plombenverschluss genommen wer-
den, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten. Die dafür 
erforderliche Ausstattung der Anlage ist nach den Angaben des 
Wasserversorgungsunternehmens zu veranlassen.
12.4 Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die 
Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, wenn 
eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trink-
wasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-Kennzeichnung 
nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn das Pro-
dukt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierten Branchenzertifi-
zierers trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-
Zeichen. Produkte und Geräte die
1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt worden sind oder
2. in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder 
in der Türkei rechtmäßig hergestellt oder in den Verkehr gebracht 
worden sind und die nicht den technischen Spezifikationen der 
Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden einschließlich der in 
den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwa-
chungen als gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in 
Deutschland geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft 
erreicht wird.
12.5 Die Teile des Hausanschlusses, die in Anwendung von § 10 
Abs. 6 im Eigentum des Kunden stehen und zu deren Unterhaltung 
er verpflichtet ist, sind Bestandteile der Kundenanlage.

§ 13 Inbetriebsetzung der Kundenanlage
13.1 Das Wasserversorgungsunternehmen oder dessen Beauf-
tragte schließen die Kundenanlage an das Verteilungsnetz an und 
setzen sie in Betrieb.
13.2 Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist beim Wasserversorgungs-
unternehmen über das Installationsunternehmen zu beantragen.
13.3 Das Wasserversorgungsunternehmen kann für die Inbetrieb-
setzung vom Kunden Kostenerstattung verlangen; die Kosten kön-
nen pauschal berechnet werden.

§ 14 Überprüfung der Kundenanlage
14.1 Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Kun-
denanlage vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Es 
hat den Kunden auf erkannte Sicherheitsmängel aufmerksam zu 
machen und kann deren Beseitigung verlangen.
14.2 Werden Mängel festgestellt, welche die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist das Wasserver-
sorgungsunternehmen berechtigt, den Anschluss oder die Versor-
gung zu verweigern; bei Gefahr für Leib oder Leben ist es hierzu 
verpflichtet.
14.3 Durch Vornahme oder Unterlassung der Überprüfung der An-
lage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz über-
nimmt das Wasserversorgungsunternehmen keine Haftung für die 
Mängelfreiheit der Anlage. Dies gilt nicht, wenn es bei einer Über-
prüfung Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib oder 
Leben darstellen.

§ 15 Betrieb, Erweiterung und Änderung von Kundenanlage und 
Verbrauchseinrichtungen; Mitteilungspflichten
15.1 Anlage und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, 
dass Störungen anderer Kunden, störende Rückwirkungen auf Ein-
richtungen des Wasserversorgungsunternehmens oder Dritte oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.
15.2 Erweiterungen und Änderungen der Anlage sowie die Verwen-
dung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen sind dem Wasserver-
sorgungsunternehmen mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche 
Bemessungsgrößen ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung 
wesentlich erhöht.

§ 16 Zutrittsrecht
16.1 Der Kunde hat dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-
tragten des Wasserversorgungsunternehmens den Zutritt zu seinen 
Räumen und zu den in § 11 genannten Einrichtungen zu gestatten, 
soweit dies für die Prüfung der technischen Einrichtungen, zur 
Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten nach dieser Verord-
nung, insbesondere zur Ablesung, oder zur Ermittlung preislicher 
Bemessungsgrundlagen erforderlich und vereinbart ist.

§ 17 Technische Anschlussbedingungen
17.1 Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, weitere 
technische Anforderungen an den Hausanschluss und andere An-
lagenteile sowie an den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies 
aus Gründen der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbe-
sondere im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes 
notwendig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Re-
geln der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter 
Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung des 
Versorgungsunternehmens abhängig gemacht werden. Die Zustim-
mung darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere 
und störungsfreie Versorgung gefährden würde.
17.2 Das Wasserversorgungsunternehmen hat die weiteren tech-
nischen Anforderungen der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die 
Behörde kann sie beanstanden, wenn sie mit Inhalt und Zweck 
dieser Verordnung nicht zu vereinbaren sind.

§ 18 Messung
18.1 Das Wasserversorgungsunternehmen stellt die vom Kunden 
verbrauchte Wassermenge durch Messeinrichtungen fest, die den 
eichrechtlichen Vorschriften entsprechen müssen. Bei öffent-
lichen Verbrauchseinrichtungen kann die gelieferte Menge auch 
rechnerisch ermittelt oder geschätzt werden, wenn die Kosten der 
Messung außer Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

18.2 Das Wasserversorgungsunternehmen hat dafür Sorge zu 
tragen, dass eine einwandfreie Messung der verbrauchten Was-
sermenge gewährleistet ist. Es bestimmt Art, Zahl und Größe 
sowie Anbringung der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Liefe-
rung, Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung 
der Messeinrichtungen Aufgabe des Unternehmens. Es hat den 
Kunden und den Anschlussnehmer anzuhören und deren berech-
tigte Interessen zu wahren. Es ist verpflichtet, auf Verlangen des 
Kunden oder des Hauseigentümers die Messeinrichtungen zu 
verlegen, wenn dies ohne Beeinträchtigung einer einwandfreien 
Messung möglich ist; der Kunde oder der Hauseigentümer ist 
verpflichtet, die Kosten zu tragen.
18.3 Der Kunde haftet für das Abhandenkommen und die Beschä-
digung der Messeinrichtungen, soweit ihn hieran ein Verschulden 
trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen und Störungen dieser 
Einrichtungen dem Wasserversorgungsunternehmen unverzüglich 
mitzuteilen. Er ist verpflichtet, sie vor Abwasser, Schmutz- und 
Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

§ 19 Nachprüfung von Messeinrichtungen
19.1 Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung der Messeinrich-
tungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte 
Prüfstelle im Sinne des § 6 Abs. 2 des Eichgesetzes verlangen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Wasserver-
sorgungsunternehmen, so hat er dieses vor Antragstellung zu be-
nachrichtigen.
19.2 Die Kosten der Prüfung fallen dem Unternehmen zur Last, 
falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst dem Kunden.

§ 20 Ablesung
20.1 Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten des Was-
serversorgungsunternehmens möglichst in gleichen Zeitabständen 
oder auf Verlangen des Unternehmens vom Kunden selbst abgele-
sen. Dieser hat dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen 
leicht zugänglich sind.
20.2 Solange der Beauftragte des Unternehmens die Räume des 
Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf das 
Unternehmen den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Able-
sung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen.

§ 21 Berechnungsfehler
21.1 Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschrei-
tung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt-
lung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist der zuviel oder 
zuwenig berechnete Betrag zu erstatten oder nachzuentrichten. Ist 
die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an, so ermittelt das Wasserversor-
gungsunternehmen den Verbrauch für die Zeit seit der letzten 
fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittverbrauch des ihr vor-
hergehenden und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden 
Ablesezeitraums oder aufgrund des vorjährigen Verbrauchs durch 
Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen.
21.2 Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, 
die Auswirkung des Fehlers kann über einen größeren Zeitraum 
festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens 
zwei Jahre beschränkt.

§ 22 Verwendung des Wassers
22.1 Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden, 
seiner Mieter und ähnlich berechtigter Personen zur Verfügung 
gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte ist nur mit schrift-
licher Zustimmung des Wasserversorgungsunternehmens zulässig. 
Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiterlei-
tung nicht überwiegend versorgungswirtschaftliche Gründe entge-
genstehen.
22.2 Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit 
nicht in dieser Verordnung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher 
oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen sind. 
Das Wasserversorgungsunternehmen kann die Verwendung für be-
stimmte Zwecke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der 
allgemeinen Wasserversorgung erforderlich ist.
22.3 Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist 
beim Wasserversorgungsunternehmen vor Beginn der Bauarbei-
ten zu beantragen. Der Antragsteller hat dem Wasserversorgungs-
unternehmen alle für die Herstellung und Entfernung des Bau-
wasseranschlusses entstehenden Kosten zu erstatten. Die Sätze 
1 und 2 gelten für Anschlüsse zu sonstigen vorübergehenden 
Zwecken entsprechend.
22.4 Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken entnommen 
werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre des Wasserversorgungs-
unternehmens mit Wasserzählern zu benutzen.

§ 23 Vertragsstrafe
23.1 Entnimmt der Kunde Wasser unter Umgehung, Beeinflus-
sung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Ein-
stellung der Versorgung, so ist das Wasserversorgungsunterneh-
men berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Dabei kann 
höchstens vom Fünffachen desjenigen Verbrauchs ausgegangen 
werden, der sich auf der Grundlage des Vorjahresverbrauchs antei-
lig für die Dauer der unbefugten Entnahme ergibt. Kann der Vor-
jahresverbrauch des Kunden nicht ermittelt werden, so ist derje-
nige vergleichbarer Kunden zu Grunde zu legen. Die Vertragsstrafe 
ist nach den für den Kunden geltenden Preisen zu berechnen.
23.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, 
die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Ver-
tragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach den für ihn geltenden Preisen 
zusätzlich zu zahlen gehabt hätte.
23.3 Ist die Dauer der unbefugten Entnahme oder der Beginn der 
Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe 
nach vorstehenden Grundsätzen über einen festgestellten Zeit-
raum hinaus für längstens ein Jahr erhoben werden.

§ 24 Abrechnung, Preisänderungsklauseln
24.1 Das Entgelt wird nach Wahl des Wasserversorgungsunterneh-
mens monatlich oder in anderen Zeitabschnitten, die jedoch zwölf 
Monate nicht wesentlich überschreiten dürfen, abgerechnet.
24.2 Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die 
Preise, so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch 
zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen 
sind auf der Grundlage der für die jeweilige Abnehmergruppe maß-
geblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Ent
sprechendes gilt bei Änderung des Umsatzsteuersatzes.
24.3 Preisänderungsklauseln sind kostennah auszugestalten. Sie 
dürfen die Änderung der Preise nur von solchen Berechnungsfak-
toren abhängig machen, die der Beschaffung und Bereitstellung des 
Wassers zuzurechnen sind. Die Berechnungsfaktoren müssen voll-
ständig und in allgemein verständlicher Form ausgewiesen werden.

§ 25 Abschlagszahlungen
25.1 Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann 
das Wasserversorgungsunternehmen für die nach der letzten Ab-
rechnung verbrauchte Wassermenge Abschlagszahlung verlangen. 
Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entspre-
chend dem Verbrauch im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu be-
rechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst 
sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Ver-
brauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu 
berücksichtigen.
25.2 Ändern sich die Preise, so können die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der 
Preisänderung entsprechend angepasst werden.
25.3 Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszah-
lungen verlangt wurden, so ist der übersteigende Betrag unverzüg-
lich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten Abschlagsfor-
derung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhält-
nisses sind zuviel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten.

§ 26 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge
26.1 Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen verständ-
lich sein. Die für die Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren 
sind vollständig und in allgemein verständlicher Form auszuweisen.

§ 27 Zahlung, Verzug
27.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Wasserver-
sorgungsunternehmen angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig.
27.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden kann das Wasserversor-
gungsunternehmen, wenn es erneut zur Zahlung auffordert oder 
den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch 
entstandenen Kosten auch pauschal berechnen.

§ 28 Vorauszahlungen
28.1 Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, für den 
Wasserverbrauch eines Abrechnungszeitraums Vorauszahlungen 
zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls zu besorgen 
ist, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder 
nicht rechtzeitig nachkommt.
28.2 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraumes oder dem durchschnitt-
lichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaub-
haft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-
messen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeit-
raum über mehrere Monate und erhebt das Wasserversorgungsun-
ternehmen Abschlagszahlungen, so kann es die Vorauszahlung nur 
in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Die Vorauszahlung ist bei 
der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen.
28.3 Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann das Wasser-
versorgungsunternehmen auch für die Erstellung oder Veränderung 
des Hausanschlusses sowie in den Fällen des § 22 Abs. 3 Satz 1 
Vorauszahlungen verlangen.

§ 29 Sicherheitsleistung
29.1 Ist der Kunde oder Anschlussnehmer zur Vorauszahlung nicht 
in der Lage, so kann das Wasserversorgungsunternehmen in ange-
messener Höhe Sicherheitsleistung verlangen.
29.2 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Diskontsatz der Deut-
schen Bundesbank verzinst.
29.3 Ist der Kunde oder Anschlussnehmer in Verzug und kommt 
er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus dem Versorgungsverhältnis nach, so 
kann sich das Wasserversorgungsunternehmen aus der Sicherheit 
bezahlt machen. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinzu-
weisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu 
Lasten des Kunden oder Anschlussnehmers.
29.4 Die Sicherheit ist zurückzugeben, wenn ihre Vorausset-
zungen weggefallen sind.

§ 30 Zahlungsverweigerung
30.1 Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen 
berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweige-
rung nur,
1. soweit sich aus den Umständen ergibt, dass offensichtliche 
Fehler vorliegen, und
2. wenn der Zahlungsaufschub oder die Zahlungsverweigerung 
innerhalb von zwei Jahren nach Zugang der fehlerhaften Rechnung 
oder Abschlagsberechnung geltend gemacht wird.

§ 31 Aufrechnung
31.1 Gegen Ansprüche des Wasserversorgungsunternehmens 
kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ge-
genansprüchen aufgerechnet werden.

§ 32 Laufzeit des Versorgungsvertrages, Kündigung
32.1 Das Vertragsverhältnis läuft so lange ununterbrochen weiter, 
bis es von einer der beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat 
auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt wird.
32.2 Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag mit 
zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen.
32.3 Wird der Verbrauch von Wasser ohne ordnungsgemäße Kün-
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digung eingestellt, so haftet der Kunde dem Wasserversorgungsun-
ternehmen für die Bezahlung des Wasserpreises für den von der 
Messeinrichtung angezeigten Verbrauch und für die Erfüllung 
sämtlicher sonstiger Verpflichtungen.
32.4 Ein Wechsel in der Person des Kunden ist dem Wasserversor-
gungsunternehmen unverzüglich mitzuteilen und bedarf dessen 
Zustimmung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, dem Eintritt 
des Dritten in die sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Rechte und Pflichten zuzustimmen.
32.5 Tritt anstelle des bisherigen Wasserversorgungsunterneh-
mens ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Vertragsver-
hältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfür 
nicht der Zustimmung des Kunden. Der Wechsel des Wasserversor-
gungsunternehmens ist öffentlich bekannt zu geben.
32.6 Die Kündigung bedarf der Schriftform.
32.7 Der Kunde kann eine zeitweilige Absperrung seines An-
schlusses verlangen, ohne damit das Vertragsverhältnis zu lösen.

§ 33 Einstellung der Versorgung, fristlose Kündigung
33.1 Das Wasserversorgungsunternehmen ist berechtigt, die Ver-
sorgung fristlos einzustellen, wenn der Kunde den Allgemeinen 
Versorgungsbedingungen zuwiderhandelt und die Einstellung er-
forderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen oder 
Anlagen abzuwenden,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Kunden, störende Rück-
wirkungen auf Einrichtungen des Unternehmens oder Dritter oder 
Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.
33.2 Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nichter-
füllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung, ist das Wasser-
versorgungsunternehmen berechtigt, die Versorgung zwei Wochen 
nach Androhung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis zur 
Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende Aussicht 
besteht, dass der Kunde seinen Verpflichtungen nachkommt. Das 
Wasserversorgungsunternehmen kann mit der Mahnung zugleich 
die Einstellung der Versorgung androhen.
33.3 Das Wasserversorgungsunternehmen hat die Versorgung un-
verzüglich wieder aufzunehmen, sobald die Gründe für die Einstel-
lung entfallen sind und der Kunde die Kosten der Einstellung und 
Wiederaufnahme der Versorgung ersetzt hat. Die Kosten können 
pauschal berechnet werden.
33.4 Das Wasserversorgungsunternehmen ist in den Fällen des Ab-
satzes 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen, in den 
Fällen der Nummern 1 und 3 jedoch nur, wenn die Voraussetzungen 
zur Einstellung der Versorgung wiederholt vorliegen. Bei wiederholten 
Zuwiderhandlungen nach Absatz 2 ist das Unternehmen zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; 
Absatz 2 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 34 Gerichtsstand
34.1 Der Gerichtsstand für Kaufleute, die nicht zu den in § 4 des 
Handelsgesetzbuchs bezeichneten Gewerbetreibenden gehören, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-recht-
liche Sondervermögen ist am Sitz der für den Kunden zuständigen 
Betriebsstelle des Wasserversorgungsunternehmens.
34.2 Das Gleiche gilt,
1. wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtstand im Inland hat 
oder
2. wenn der Kunde nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich dieser Ver-
ordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt 
im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

§ 35 Öffentlich-rechtliche Versorgung mit Wasser
35.1 Rechtsvorschriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-
rechtlich regeln, sind den Bestimmungen dieser Verordnung ent-
sprechend zu gestalten; unberührt bleiben die Regelungen des 
Verwaltungsverfahrens sowie gemeinderechtliche Vorschriften zur 
Regelung des Abgabenrechts.
35.2 Bei Inkrafttreten dieser Verordnung geltende Rechtsvor-
schriften, die das Versorgungsverhältnis öffentlich-rechtlich re-
geln, sind bis zum 01. Januar 1982 anzupassen.

§ 36 Berlin-Klausel *)
36.1 Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsge-
setzes in Verbindung mit § 29 des Gesetzes zur Regelung des 
Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch im Land Berlin. 
*) seit dem Einigungsvertrag vom 31.08.1990 gegenstandslos

§ 37 Inkrafttreten
37.1 Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 01. April 1980 in Kraft. 
37.2 Die §§ 2 bis 34 gelten auch für Versorgungsverträge, die vor 
dem 01. April 1980 zustande gekommen sind, unmittelbar. Das 
Wasserversorgungsunternehmen ist verpflichtet, die Kunden in 
geeigneter Weise hierüber zu unterrichten. Laufzeit und Kündi-
gungsbestimmungen der vor Verkündung dieser Verordnung 
abgeschlossenen Versorgungsverträge bleiben unberührt.
37.3 § 24 Abs. 2 und 3, § 25 Abs. 1 und 2 sowie § 28 gelten nur 
für Abrechnungszeiträume, die nach dem 31. Dezember 1980 
beginnen.

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Schwerte GmbH  
zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die  
Wasserversorgung von Tarifkunden (AVBWasserV)“
Gültig ab 1. Januar 2007
 2007 
1 Anschluss- und Versorgungsvertrag 
für Neuanschlüsse und Veränderungen
1.1 Der Anschluss- und Versorgungsvertrag wird mit dem Eigen-
tümer, der Eigentümergemeinschaft oder einer Gemeinschaft 
von Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigentümer-
gesetzes des anzuschließenden Grundstücks abgeschlossen. In 
Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nutzungsberech-
tigten, zum Beispiel mit dem Pächter, Erbbauberechtigten oder 

Nießbraucher abgeschlossen werden.Bei Gemeinschaften haftet 
jedes Mitglied gesamtschuldnerisch. Gemeinschaften verpflichten 
sich, eine Person mit der Durchführung aller Rechtsgeschäfte, die 
sich aus dem Anschluss- und Versorgungsvertrag ergeben, zu be-
vollmächtigen. Wird ein entsprechender Vertreter nicht benannt, 
so sind die an ein Mitglied der Gemeinschaft abgegebenen Er-
klärungen der Stadtwerke Schwerte GmbH auch für die übrigen 
Mitglieder verbindlich.

2 Baukostenzuschuss
2.1 Nachstehende Bedingungen gelten für den Anschluss von 
Grundstücken unter der Voraussetzung, dass die bauliche Nut-
zung dieser Grundstücke sowie der Verlauf der Straßen, an denen 
sie liegen, aufgrund eines rechtsverbindlichen Bebauungs- oder 
Fluchtlinienplanes festgelegt sind.
2.2 Die Stadtwerke Schwerte GmbH erhebt von dem Anschlussnehmer 
einen Baukostenzuschuss zur teilweisen Abdeckung der bei wirt-
schaftlich effizienter Betriebsführung notwendigen Kosten für die 
Erstellung oder Verstärkung von Verteilungsanlagen im Sinne von § 9 
Abs. 1 AVBWasserV. Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus 
den Kosten für die Erstellung von der örtlichen Versorgung dienen-
den Verteilungsanlagen, soweit sie sich gemäß § 9 Abs. 1 AVBWas-
serV ausschließlich dem Versorgungsbereich zuordnen lassen, in 
dem der Anschluss erfolgt, z. B. Rohrleitungs-, Behälter, Drucker-
höhungsanlagen und sonstige Einrichtungen. Lassen sich Vertei-
lungsanlagen mehreren Versorgungsbereichen zuordnen, werden die 
Kosten dieser Anlagen den Versorgungsbereichen anteilig zugeord-
net. Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsge-
rechten Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen, die 
auch von behördlichen Planungsvorgaben wie Flächennutzungsplan 
oder Bebauungsplan bestimmt werden kann.
2.3 Als angemessener Baukostenzuschuss gilt ein Anteil von 70 % 
der für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsan-
lagen angefallenen Kosten. Damit bemisst sich der vom Anschluss-
nehmer zu übernehmende Baukostenzuschuss wie folgt:
BKZ (€) = (70 x M x K):100 x ∑M
Es bedeuten:
M: Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstücks
K: Anschaffungs-/Herstellungskosten für die Erstellung oder Ver-
stärkung der örtlichen Verteilungsanlagen gemäß Ziffer 2.2
∑M: Summe der Straßenfrontlängen aller Grundstücke, die im 
betroffenen Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen ange-
schlossen werden können.
2.4 Bei Grundstücken, die an zwei oder mehreren öffentlichen 
Straßen angrenzen, gilt als Frontlänge die halbe Summe aller an 
öffentlichen Straßen angrenzenden Frontlängen des anzuschlie-
ßenden Grundstückes.
2.5 Für jeden Anschluss werden mindestens 15 Meter Straßen-
frontlänge für den Baukostenzuschuss zu Grunde gelegt. Für da-
rüber hinaus gehende Strecken wird jeder angefangene Meter auf 
volle Meter aufgerundet.
2.6 Grenzt das Grundstück nicht oder überwiegend nicht unmit-
telbar an die Straße, von der aus der Anschluss erfolgt, so wird die 
Frontlänge für den Baukostenzuschuss aus der halben Quadrat-
wurzel der Fläche des anzuschließenden Grundstückes ermittelt.
2.7 Wird ein Anschluss an eine örtliche Verteilungsanlage herge-
stellt, die vor dem 01.01.1981 errichtet oder mit deren Errichtung 
vor diesem Zeitpunkt begonnen wurde, so bemisst sich der Bau-
kostenzuschuss abweichend von den vorstehenden Absätzen nach 
der Baukostenzuschussregelung, welche bis zum 31.12.1980 
gültig war.

3 Hausanschluss
3.1 Jedes Grundstück, das eine selbstständige wirtschaftliche 
Einheit bildet bzw. jedes Gebäude, dem eine eigene Hausnum-
mer zugeteilt ist, ist über einen eigenen Netzanschluss an das 
Wasserversorgungsnetz anzuschließen, soweit keine berechtigten 
Interessen des Anschlussnehmers entgegen stehen.
3.2 Der Anschlussnehmer stellt mit einem ihm zuvor zur Ver-
fügung gestellten Formular den Antrag auf Anschluss an das 
Wasserversorgungsnetz. Diesem Antrag sind maßstabsgerechte 
Grundrisszeichnungen und ggf. die gesamten Projektunterlagen 
für die Verbrauchsanlagen beizufügen sowie ein amtlicher La-
geplan im Maßstab 1:250, 1:500 oder 1:1000. Die Stadtwerke 
Schwerte GmbH bietet anschließend schriftlich den Anschluss  
an das Verteilungsnetz bzw. die Veränderung des Hausanschlusses 
unter Benennung der Kosten für den Hausanschluss, die Inbetrieb-
nahme und den Baukostenzuschuss an. Der Anschlussnehmer er-
teilt der Stadtwerke Schwerte GmbH daraufhin einen schriftlichen 
Auftrag zur Herstellung bzw. Veränderung des Hausanschlusses 
entsprechend des Angebotes.
3.3 Die Kosten für die Erstellung oder Veränderung des Haus-
anschlusses werden dem Kunden von der Stadtwerke Schwerte 
GmbH in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Anschlusslänge 
berechnet. Bei der Ermittlung der Hausanschlusslänge gilt grund-
sätzlich die Entfernung zwischen Gebäudeeinführung und Stra-
ßenmitte als Berechnungsgrundlage. Bei Anschlusslängen für 
in einem Wendehammer gelegene Gebäude wird für die Strecke 
zwischen Grundstücksgrenze und Hauptleitung grundsätzlich der 
Berechnungsmaßstab angesetzt, der für die Anlieger der Zubrin-
gerstraße gilt.
3.4 Die Stadtwerke Schwerte GmbH kann verlangen, dass die Mes-
seinrichtungen gem. § 11 AVBWasserV an der Grundstücksgrenze 
angebracht werden, wenn die Länge der Anschlussleitung in dem 
Privatgrundstück länger als 20 m ist.
3.5 Muss die Stadtwerke Schwerte GmbH für Hausanschlüsse in 
Grundstücken, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, eine 
Gebühr oder eine Entschädigung entrichten, so hat der Anschluss-
nehmer diese Gebühr der Stadtwerke Schwerte GmbH zu erstatten.
3.6 Wenn der Hausanschluss aus Gründen, die der Anschlussneh-
mer zu vertreten hat, mehr als vier Monate nach der Erteilung des 
Auftrags hergestellt wird, ist ein neues schriftliches Angebot der 
Stadtwerke Schwerte GmbH erforderlich.
3.7 Der Beginn der Verlegearbeiten erfolgt in der Regel in Abstim-
mung mit dem Kunden innerhalb von vier Wochen nach Auftrags-
erteilung unter folgenden Voraussetzungen:
3.7.1 Die Eintragung eventuell notwendiger Grunddienstbarkeiten 
und Leitungsrechte aller Beteiligten liegt vor.

3.7.2 Bei Beginn der Verlegearbeiten müssen sämtliche notwen-
digen Arbeitsräume frei von Baumaschinen, Ma-terialien etc. 
sein. Sollten sich im Arbeitsraum Baugerüste befinden, sind diese 
entweder zu entfernen oder schriftlich deren Standsicherheit zu 
gewähren sowie Sorge dafür zu tragen, dass sich während der Verle-
gearbeiten weder Personen noch Materialien auf dem betroffenen 
Gerüstabschnitt befinden. Das anzuschließende Gebäude oder der 
Hausanschlussraum muss zum Zeitpunkt der Verlegearbeiten be-
reits frostfrei und verschließbar sein. 
Sind vom Kunden bzw. dessen Beauftragten terminlich vereinbarte 
Verlegearbeiten aufgrund nicht erbrachter Vorleistungen nicht 
möglich, so trägt der Anschlussnehmer die Kosten für eventuelle 
Mehraufwendungen der Stadtwerke Schwerte GmbH.
3.7.3 Sollten die tatsächlichen Verhältnisse bezüglich Grund-
stücksfrontlängen, Gebäudeeinführung, vorhandene Verteilungs-
leitungen usw. von denjenigen abweichen, die die Stadtwerke 
Schwerte GmbH ihrem Angebot zu Grunde gelegt hat, behält sich 
die Stadtwerke Schwerte GmbH eine Vertragsanpassung vor.
3.8 Der Hausanschluss (§ 10 Abs. 1 AVBWasserV) steht im Eigen-
tum der Stadtwerke Schwerte GmbH. Der Stadtwerke Schwerte 
GmbH wird mit Beauftragung des Hausanschlusses das Recht ein-
geräumt, eine gegebenenfalls installierte Mehrspartenhauseinfüh-
rung jederzeit zu Nachrüstungen anderer Medien vorrangig nutzen 
zu dürfen. Vor Nutzung einer eingebauten Mehrspartenhausein-
führung durch Dritte ist daher die Stadtwerke Schwerte GmbH an-
zuhören. Eine unbefugte Nutzung der Mehrspartenhauseinführung 
durch Dritte ist auf Kosten des Anschlussnehmers bzw. des von 
diesem beauftragten Dritten rückgängig zu machen.
3.9 Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist berechtigt, den Hausan-
schluss eines Grundstücks von der Versorgungsleitung zu trennen 
und ganz oder in Teilen aus der Versorgungstrasse zu entfernen, 
wenn das Vertragsverhältnis abgelaufen ist oder wenn länger als 
ein Jahr kein Wasser entnommen wurde. Wird ein Antrag auf Wie-
deraufnahme der Versorgung gestellt, so gelten die Bedingungen 
für Neuanschlüsse.

4 Inbetriebsetzung und Kundenanlage
4.1 Die Inbetriebsetzung erfolgt nach Fertigstellung des Haus-
anschlusses zugleich mit der Anbringung des Zählers durch die 
Stadtwerke Schwerte GmbH oder deren Beauftragte nach Vorlage 
des ausgefüllten und von allen Beteiligten rechtsverbindlich unter-
schriebenen Formulars „Antrag auf Wasserversorgung“. 
Dies gilt auch für Wiederinbetriebsetzungen nach Änderungen an 
der Kundenanlage oder Änderungen des Hausanschlusses, die 
durch die Kundenanlage erforderlich wurden. 
Ist eine vom Anschlussnehmer beantragte Inbetriebsetzung auf-
grund festgestellter Mängel an der Kundenanlage nicht möglich, 
so trägt der Anschlussnehmer für diesen und jeden weiteren ver-
geblichen Inbetriebsetzungsversuch die Kosten.
4.2 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage ist in der Regel von 
der vollständigen Bezahlung der gesamten Hausanschlusskosten 
(Hausanschluss, Baukostenzuschuss) abhängig.
4.3 Die Kundenanlage darf nur von Fachunternehmen errichtet 
werden, die in einem Installateurverzeichnis eines Versorgungsun-
ternehmens eingetragen sind.
4.4 Sollte der Entstörungsdienst der Stadtwerke Schwerte GmbH bei 
einem vom Kunden veranlassten Einsatz feststellen, dass die ge-
meldete Störung aus dem Bereich der Kundenanlage resultiert, so 
hat der Kunde die der Stadtwerke Schwerte GmbH entstandenen 
Kosten zu tragen.

5 Wasserabgabe für vorübergehende Zwecke 
und Löschwasseranschlüsse
5.1 Für Reserve- und Löschwasserversorgung, die Wasserversorgung 
von Gärten, Bauarbeiten oder für andere vorübergehende Zwecke 
(z. B. Schaustellung) sowie für Entnahmen aus öffentlichen Hy-
dranten kann die Stadtwerke Schwerte GmbH besondere Bestim-
mungen treffen.
5.2 Für die Gestellung von Standrohren ist Kostenvorschuss bzw. 
Sicherheit zu leisten.

6 Ablesung und Abrechnung
6.1 Zählerablesung und Abrechnung erfolgen monatlich oder in 
anderen Zeitabständen, die jedoch 12 Monate nicht wesentlich 
überschreiten werden. Die Stadtwerke Schwerte GmbH erhebt 
monatliche Abschläge.

7 Zahlungsverzug
7.1 Wird die Zahlung nicht zwei Wochen nach Zugang der Zah-
lungsaufforderung geleistet, wird sie angemahnt. Die Kosten des 
Einzugs rückständiger Forderungen durch einen Beauftragten und 
Mahnkosten werden dem Kunden berechnet. Die Wiederaufnahme 
der Versorgung wird von der Begleichung der rückständigen Rech-
nungsbeträge sowie aller entstandenen Kosten abhängig gemacht. 
Für jede vom Geldinstitut nicht eingelöste Abschlagsforderung, 
Lastschrift und für jeden nicht gedeckten Scheck werden dem 
Kunden die von den Geldinstituten berechneten Gebühren sowie 
die durch eine gerichtliche Geltendmachung der Forderung entste-
henden Kosten in Rechnung gestellt.

8 Einstellung der Versorgung
Die Kosten der Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
gem. § 33 AVBWasserV sind vom Kunden zu bezahlen.

9 Auskünfte
Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist berechtigt, der Stadt Schwerte 
bzw. dessen beauftragten Dritten (z. B. Stadtentwässerung 
Schwerte GmbH SEG) für die Berechnung der Entwässerungsge-
bühren den Wasserbezug der Kunden mitzuteilen.

10 Inkrafttreten, Änderung, Aufhebung und Neufassung
Die Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung vom 01.01.2007 
in Kraft. Gleichzeitig wird die bisher geltende Fassung außer Kraft 
gesetzt. Die AVBWasserV, die Ergänzenden Bedingungen, die Tech-
nischen Anschlussbedingungen und die Allgemeinen Tarife liegen 
bei der Stadtwerke Schwerte GmbH aus und werden auf Verlangen 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
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Allgemeine Hinweise für die Ruhrpower-Pakete
Gültig ab 1. Januar 2010

Die Ruhrpower-Pakete können nur von Privatkunden abgeschlos-
sen werden. Ausgeschlossen von dem Abschluss eines Ruhrpower-
Paketes sind alle Geschäfts- und Industriekunden, Hausverwal-
tungen, Eigentümergemeinschaften und alle Kunden, die Strom zu 
Wärmespeicherzwecken (z.B. Nachtspeicher) nutzen.

Im Rahmen der Ruhrpower-Pakete wird je nach gewähltem Paket 
ein zusätzlicher Versorgungsvertrag mit der RuhrNet Gesellschaft 
für Telekommunikation mbH Schwerte für das Produkt Telefonie 
geschlossen. In Bezug auf den Telefonanschlussvertrag handelt 
die Stadtwerke Schwerte GmbH im Namen und für Rechnung der 
RuhrNet Gesellschaft für Telekommunikation mbH Schwerte.

Im Übrigen finden auf die Strom- und Gasbelieferungen die 
Strom-/Gas- Grundversorgungsverordnung und die Ergänzenden 
Bedingungen unserer Strom- und Gasversorgung gegebenenfalls 
entsprechende Anwendung. Für die Wasserbelieferungen findet 
die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung 
mit Wasser, für die Leistungen über unser Glasfasernetz die All-
gemeinen Geschäftsbedingungen für Multimediadienste Anwen-
dung. Weiterhin gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der RuhrNet Gesellschaft für Telekommunikation mbH Schwerte.

Änderungen der Preise der Grundversorgung Strom und Gas bzw. 
der Wassertarife werden gemäß den vorgenannten Verordnungen 
und Bedingungen auch zeitgleich für die Ruhrpower-Pakete wirk-
sam. Ein gegebenenfalls bestehendes Sonderkündigungsrecht im 
Falle von Preisanpassungen bleibt unberührt. Das Ausüben eines 
Sonderkündigungsrechts bei Fortsetzung des Ruhrpower-Pakets 
führt unter Umständen zu einer anteiligen Rückstufung des Bün-
delrabattes für die Zukunft. 

Der Ruhrpower-Bündel Vertrag läuft erstmalig bis zum Jahresende 
und verlängert sich danach automatisch um jeweils 12 Monate, 
sofern er nicht mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende ge-
kündigt wird. Sollte ein dem Ruhrpower-Paket zugrunde liegender 
Einzelvertrag eine längere Laufzeit haben, so behält diese längere 
Vertragslaufzeit ihre Gültigkeit. Darüber hinaus setzen die Pakete 
eine Einzugsermächtigung voraus. Widerruft der Kunde die erteilte 
Einzugsermächtigung oder kommt es in mehr als zwei Fällen zu 
Rückbuchungen, ist die Stadtwerke Schwerte GmbH berechtigt, 
den Vertrag außerordentlich zu kündigen

Allgemeine Ruhrpower-Card Bedingungen
Gültig ab 1. Januar 2003

1. Die Stadtwerke Schwerte GmbH gibt eine Kundenkarte mit der 
Zusatzbezeichnung „Ruhrpower-Card“ heraus.

2. Der Kunde der Stadtwerke Schwerte GmbH erkennt diese allge-
meinen Bedingungen zur Verwendung und Gebrauch der Ruhrpo-
wer-Card durch seine Unterschrift auf der auf seinen Namen aus-
gestellten Karte als verbindlich an.

3. Die Karte wird unter folgenden Voraussetzungen für letztver-
brauchende Privatkunden der Stadtwerke Schwerte GmbH erstellt:
- �Der Kunde ist Ruhrpower-Paketkunde der Stadtwerke Schwerte 
GmbH.

- �Der Kunde verfügt über eine eigene Kundennummer (diese steht 
auf jeder Rechnung).

- �Der Kunde teilt der Stadtwerke Schwerte GmbH alle weiteren für 
die Kartenerstellung notwendigen Daten, z.B. Anzahl der Per-
sonen im Haushalt des Kunden, die die Karte nutzen möchten, 
mit.

4. Die Karte verbleibt im Eigentum der Stadtwerke Schwerte 
GmbH. Sie ist nur gültig mit persönlicher Unterschrift und nach 
Erhalt zu unterzeichnen. Die Karte ist nicht übertragbar.

5. Die Karte berechtigt den Karteninhaber die jeweils gültigen Stadt-
werke Schwerte GmbH Ruhrpower-/ CityPower-Preise, der auf den 
Stadtwerke Schwerte GmbH/CityPower-Card Informationsbroschü-
ren und im Internet unter www.citypower.de vermerkten Einrich-
tungen, für sich geltend zu machen. Die Ruhrpower-Card kann auch 
von dem/der Ehepartner/in, den Kindern sowie weiteren im Haushalt 
des Karteninhabers wohnenden Personen genutzt werden. Die je-
weils gültigen Stadtwerke Schwerte GmbH Ruhrpower-/CityPower-
Preise gelten einmalig am Tag je Freizeiteinrichtung und ausschließ-
lich für Tageskarten bzw. Tagespreise von Einzelpersonen.

Ausgeschlossen von den jeweils gültigen Stadtwerke Schwerte 
GmbH Ruhrpower-/CityPower-Card Preisen sind Dauerkarten, 
Wertkarten, o.ä., soweit diese nicht ausdrücklich in den Informa-
tionen zu den vermerkten Einrichtungen aufgeführt werden.
6. Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist jederzeit berechtigt, den 
Leistungsumfang der Karte zu erweitern bzw. einzuschränken. Die 
angegebenen Leistungen in den Prospektinformationen und im 
Internet sind unverbindlich.

7. Die Stadtwerke Schwerte GmbH Ruhrpower-Card gilt in Verbin-
dung mit dem Personalausweis oder vergleichbaren Dokumenten.

8. Kommt die Karte durch Diebstahl, Verlust oder in sonstiger 
Weise abhanden, so ist dies der Stadtwerke Schwerte GmbH un-
verzüglich anzuzeigen. Die Ausstellung einer Ersatzkarte erfolgt 
gegen eine Verwaltungs- und Erstellungsgebühr von 5,00 Euro je 
Karte durch die Stadtwerke Schwerte GmbH.

9. Die Stadtwerke Schwerte GmbH übernimmt durch die Übergabe 
der Karte keine Haftung oder Gewähr für die Leistungen der in den 
Ruhrpower-/CityPower-Card Informationsbroschüren und im Inter-
net unter www.citypower.de genannten Einrichtungen. Für die 
Nutzung dieser Einrichtungen gelten im Übrigen die jeweils ein-
schlägigen Benutzungsbedingungen.

10. Die Kunden können das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wir-
kung durch Rückgabe der Karte kündigen. Die Stadtwerke 
Schwerte GmbH kann das Vertragsverhältnis jederzeit aus wich-
tigem Grund kündigen. Ein wichtiger Grund liegt unter anderem 
dann vor, wenn der Ruhrpower-Paketvertrag zwischen dem Karten-
inhaber und der Stadtwerke Schwerte GmbH nicht mehr besteht, 
wenn ihm Hausverbot in einer der in den Ruhrpower-/CityPower-
Card Informationsbroschüren genannten Einrichtungen erteilt 
wurde oder bei missbräuchlicher Nutzung der Karte. Mit Wirksam-
werden der Kündigung darf die Karte nicht mehr benutzt werden 
und ist der Stadtwerke Schwerte GmbH unverzüglich zurückzuge-
ben. Sollte es der Stadtwerke Schwerte GmbH aus wirtschaftlichen 
oder rechtlichen Gründen nicht mehr möglich sein, die Kartenvor-
teile ihren Kunden zu gewähren, besteht kein Anspruch der Kun-
den auf Gewährung der Vorteile; Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen.

11. Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist berechtigt, diese Allgemei-
nen Bedingungen jederzeit zu ändern. Durch Weiterbenutzung der 
Karte erkennen die Kunden diese Änderungen an.

12. Die Stadtwerke Schwerte GmbH ist berechtigt, die Daten 
gemäß Bundesdatenschutz im Rahmen des Vertragsverhältnisses 
zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen.

13. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Schwerte.

Versicherungsbedinungen für die 
Stromausfallversicherung für Tarifkunden
Gültig ab 1. Januar 2002

EVS Elektromark-Versicherungs-Service GmbH, 
Körnerstraße 40, 58095 Hagen

§ 1 Gegenstand der Versicherung
1. Versicherungsschutz wird gewährt für Kunden des Versiche-
rungsnehmers, soweit die Kunden einen Stromtarif mit Stromaus-
fallversicherung gewählt haben, infolge Ausfalls der öffentlichen 
Elektrizitätsversorgung oder durch Unregelmäßigkeit der Lieferung 
hinsichtlich Menge und Qualität.
Dabei wird nach den folgenden Kundensegmenten unterschieden:
- Privatkunden
- �gewerbliche Tarifkunden mit Baustein „BU-Versicherung“
- Sondervertragskunden

2. Versichert gelten
2.1 Sachschäden an elektrischen/elektronischen Geräten sowie 
der Verderb von Waren.
2.2 Für gewerbliche Tarifkunden gemäß Deklaration und Sonder-
vertragskunden zusätzlich Kosten durch Betriebsunterbrechung 
infolge von Unterbrechung der Stromlieferung von mehr als 15 
Minuten.
3. Der Versicherer haftet nicht, soweit der Ausfall oder die Unre-
gelmäßigkeit der öffentlichen Elektrizitätsversorgung verursacht 
wurde durch
- �vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlungen oder Unterlas-
sungen der Repräsentanten des Versicherungsnehmers.

- vorausgeplante angemeldete Abschaltungen.
- �Krieg, innere Unruhen, Aufruhr, Streik, Aussperrung, behördliche 
Verfügung, sofern diese im Zustand oder Betrieb der Anlage be-
gründet.

Durch Kernernergie (der Ersatz von Schäden durch Kernenergie 
richtet sich in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des 
Landes Berlin nach dem Atomgesetz. Die Betreiber von Kernanla-
gen sind zur Deckungsvorsorge verpflichtet und schließen hierfür 
Haftpflichtversicherungen ab).
4. Die Grenzstelle zwischen dem öffentlichen Versorgungsnetz und 
dem Einflussbereich des Kunden gemäß § 1 Ziffer 1 ist bei Privat-
kunden die Hausanschlusssicherung,bei Sondervertragskunden 
die im Stromliefervertrag definierte Grenzstelle.

§ 2 Umfang der Entschädigung, Haftungslimit, 
Subsidiarität, Selbstbeteiligung
1. Der Versicherer ersetzt je Ereignis die nachgewiesenen Repara-
turkosten, maximal den Wiederbeschaffungswert der beschädigten 
und/oder verdorbenen Sachen einschließlich der Kosten für Reini-
gung und Entsorgung.
2. Für Betriebsunterbrechungen bei gewerblichen Tarifkunden 
gemäß § 1 Ziffer 2.2 ersetzt der Versicherer nach Überschreiten 
der Mindestzeit den Pauschalbetrag gemäß Deklaration, bei einem 
Jahresverbrauch > 10.000 kWh gegen Nachweis, darüber hinaus 
bis zur vereinbarten Höchstentschädigung.
3. Für Betriebsunterbrechungen bei Sondervertragskunden gemäß 
§ 1 Ziffer 2.2 leistet der Versicherer Festwertentschädigung für die 
erste volle Viertelstunde Ausfall der Stromversorgung je kWh be-
zogener Vorjahresarbeit pauschal nach der Formel:
Entschd. = (JA/1.000.000)0,5 x 1.000 [EUR]; 
und für die folgenden vollen Viertelstunden jeweils 50 % hieraus 
(JA = bezogene Vorjahresarbeit in kWh).
4. Die Entschädigung je Kunde und Ereignis ist begrenzt auf die 
vereinbarte Höchstentschädigung.
5. Die Entschädigung pro Ereignis ist für alle Ansprüche von Kun-
den begrenzt auf die vereinbarte Höchstentschädigung.
6. Die Entschädigung pro Jahr ist für alle Ansprüche zu Schäden 
eines Versicherungsjahres begrenzt auf die vereinbarte Höchstent-
schädigung.
7. Keine Entschädigung wird geleistet, wenn und soweit der Kunde 
gem. § 1 Ziffer 1 Entschädigung aus anderen Versicherungen er-
langen kann.
8. Die gemäß § 2 Ziffer 1 bis 7 berechnete Ersatzleistung vermin-
dert sich um den vereinbarten Selbstbehalt für Privatkunden je 
Ereignis, für Sondervertragskunden je Anspruch, maximal jedoch 
pro Kundensegment (§ 1, Ziffer 1) den vereinbarten Jahresselbst-
behalt.

§ 3 Besondere Verwirkgründe
1. Führt der Kunde den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig 

herbei, so ist der Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
2. Macht sich der Kunde bei den Verhandlungen über die Ermitt-
lung des Schadens einer arglistigen Täuschung schuldig, so ist der 
Versicherer von jeder Entschädigungspflicht aus dem Schadenfall 
frei.

§ 4 Repräsentanten
Ist nach diesem Vertrag der Versicherer wegen der Kenntnis oder 
des Verhaltens der Versicherungsnehmerin oder der Mitversicher-
ten leistungsfrei, so gilt dies nur bei Kenntnis bzw. vorsätzlichem 
Verhalten der Repräsentanten. Repräsentanten sind bei Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung die Geschäftsführer, Aktienge-
sellschaften die Vorstandsmitglieder.

§ 5 Versicherungsprämie, Prämienberechnung
1. Die Jahresprämie berechnet sich für Privatkunden auf Basis der 
Anzahl der versicherten Privatkunden, für Sondervertragskunden 
auf Basis des Vorjahresverbrauches.
2. Die vorläufige Jahresprämie wird jeweils im voraus für ein Versi-
cherungsjahr auf der Grundlage der zuletzt beurkundeten Anzahl 
von Tarifkunden und des Vorjahresverbrauches aller versicherten 
Sondervertragskunden berechnet und fällig.
3. Der Versicherungsnehmer meldet dem Versicherer einmal jähr-
lich zum Stichtag 31.12. bei den Tarifkunden die Anzahl der Kun-
den, die einen Stromtarif mit Stromausfallversicherung gewählt 
haben bzw. bei den Sondervertragskunden den Verbrauch aller 
versicherten Sondervertragskunden im Versicherungsjahr in kWh.
4. Auf Basis der Meldung gemäß § 5, Ziffer 3 wird die endgültige 
Jahresprämie berechnet und unter Anrechnung der vorläufigen Jah-
resprämie gemäß § 5, Ziffer 2 fällig.

§ 6 Schadenregulierung
1. Der Kunde meldet dem Versicherungsnehmer den eingetretenen 
Schaden.
2. Der Versicherungsnehmer prüft, ob der Kunde einen Stromtarif 
mit Stromausfallversicherung gewählt hat.
3. Wenn ja, sendet der Versicherungsnehmer dem Kunden die 
Schadenanzeige.
4. Der Kunde sendet die ausgefüllte Schadenanzeige und Forde-
rungen zum Schaden mit Rechnungsbelegen an den Versiche-
rungsnehmer.
5. Der Versicherungsnehmer prüft, ob zum Zeitpunkt des Schaden-
eintritts eine Störung im Netz vorgelegen hat. Wenn nicht, lehnt 
der Versicherungsnehmer dem Kunden gegenüber die Entschädi-
gung ab. Wenn ja, prüft der Versicherungsnehmer die Kundenfor-
derung und überweist den Entschädigungsbetrag.
6. Der VN informiert den Versicherer vierteljährlich über eingetrof-
fene und abgewickelte Schäden.
7. Nach Überschreiten des Selbstbehaltes je Ereignis oder pro Jahr 
reicht der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Schadenan-
zeigen mit Kostenbelegen und Störfallbestätigungen ein. Der Versi-
cherer leistet dem Versicherungsnehmer gegenüber nach Erreichen 
je weiterer EUR 50.000 Abschlagszahlungen. Die Endabrechnung 
erfolgt nach Ablauf des Versicherungsjahres.

§ 7 Obliegenheiten
1. Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, den Inhalt und das 
Aussehen aller Werbeunterlagen, Kundeninformationen oder son-
stigen Veröffentlichungen, die sich auf den Versicherungsschutz 
beziehen oder diesen erwähnen, jeweils vor Anwendung und Veröf-
fentlichung mit dem Versicherer abzustimmen.
2. Rechtswahl
Dieser Versicherungsvertrag und alle mit seinen Anwendungen und 
Auslegungen zusammenhängenden Fragen, unterliegen ausschließ-
lich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des 
VVG wird ausdrücklich vereinbart.
3. Vertragsänderungen
Vertragsänderungen werden durch Austauschseiten dokumentiert. 
Sie treten mit dem auf den Austauschseiten vermerkten und zwi-
schen den Vertragspartnern abgestimmten Datum in Kraft.
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Verordnung über Rahmenbedingungen für den Messstellenbetrieb 
und die Messung im Bereich der leitungsgebundenen
Elektrizitäts- und Gasversorgung
(Messzugangsverordnung - MessZV)
Gültig ab 17.10.2008

1 Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Anwendungsbereich 
Diese Verordnung regelt Voraussetzungen und Bedingungen des 
Messstellenbetriebs und der Messung von Energie. 

§ 2 Vertragliche Grundlagen 
(1) Die Durchführung des Messstellenbetriebs und der Messung 
durch einen vom Anschlussnutzer beauftragten Dritten im Sinne 
des § 21b des Energiewirtschaftsgesetzes erfolgen aufgrund eines 
Vertrages zwischen dem Netzbetreiber und dem Dritten. 
(2) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, unter Beachtung des Ener-
giewirtschaftsgesetzes und dieser Verordnung sowie der auf dieser 
Grundlage ergangenen vollziehbaren Entscheidungen der Regulie-
rungsbehörde allgemeine Bedingungen für diese Verträge (Mess-
stellenverträge und Messverträge) im Internet zu veröffentlichen 
und zu diesen Bedingungen mit Dritten Verträge abzuschließen. 

§ 3 Messstellenvertrag und Messvertrag 
(1) Der Messstellenvertrag zwischen dem Netzbetreiber und dem 
Dritten regelt die Durchführung des Messstellenbetriebs durch den 
Dritten in Bezug auf die Messstelle, die in dem Vertrag bestimmt 
ist. Er regelt in den Fällen des § 9 Abs. 1 auch die Durchführung 
der Messung. 
(2) Im Falle des § 9 Abs. 2 regelt der Messvertrag zwischen dem 
Netzbetreiber und dem Dritten die Durchführung der Messung 
durch den Dritten in Bezug auf die in dem Vertrag bestimmte Mess-
stelle. 
(3) Der Dritte ist berechtigt, von dem Netzbetreiber zu verlangen, 
dass die Verträge über den Messstellenbetrieb und die Messung als 
Rahmenvertrag abgeschlossen werden (Messstellenrahmenvertrag 
und Messrahmenvertrag). Der Rahmenvertrag regelt die Durchfüh-
rung der Aufgabe in einem Netzgebiet für Anschlussnutzer, die 
nach dem Vertragsschluss im Rahmen der Durchführung des Ver-
trages benannt werden können. 

§ 4 Inhalt der Verträge zwischen Netzbetreiber 
und Messstellenbetreiber oder Messdienstleister 
(1) Die Verträge nach § 3 müssen mindestens Folgendes regeln: 
1. Bedingungen des Messstellenbetriebs und der Messung, soweit 
Vertragsgegenstand, 
2. Regelungen zum Messstellenbetrieb und zur Messung ein-
schließlich des Vorgehens bei Mess- und Übertragungsfehlern, 
soweit Vertragsgegenstand, 
3. Mindestanforderungen nach § 21b Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, 
4. Verpflichtung der Parteien zur gegenseitigen Datenübermittlung 
sowie gegebenenfalls die Datenübermittlung an Energielieferan-
ten, Netznutzer, Anschlussnutzer und von dem Anschlussnutzer in 
seinem Rechtsverhältnis mit dem Messstellenbetreiber oder Mess-
dienstleister Benannte, die dabei zu verwendenden Datenformate 
und Inhalte sowie die hierfür geltenden Fristen, 
5. Haftungsbestimmungen, 
6. Kündigung und sonstige Beendigung des Vertrages einschließ-
lich der Pflichten des Dritten bei der Beendigung des Vertrages, 
7. im Falle eines Rahmenvertrages die An- und Abmeldung einer 
Messstelle zu diesem Vertrag. 
(2) In den Verträgen ist insbesondere zu regeln, dass die Vertrags-
parteien sich verpflichten, 
1. mit dem Anschlussnutzer anlässlich des Messstellenbetriebs 
oder der Messung durch Dritte keine Regelungen zu vereinbaren, 
die dessen Lieferantenwechsel behindern,
2. im Falle des Übergangs des Messstellenbetriebs 
a) dem neuen Messstellenbetreiber die zur Messung vorhandenen 
technischen Einrichtungen, insbesondere die Messeinrichtung 
selbst, Wandler, vorhandene Telekommunikationseinrichtung und 
bei Gasentnahmemessung Druck- und Temperaturmesseinrichtun-
gen, vollständig oder einzelne dieser Einrichtungen, soweit mög-
lich, gegen angemessenes Entgelt zum Kauf oder zur Nutzung 
anzubieten, 
b) soweit der neue Messstellenbetreiber von dem Angebot nach 
Buchstabe a) keinen Gebrauch macht, die vorhandenen techni-
schen Einrichtungen zu einem von dem neuen Messstellenbetrei-
ber zu bestimmenden Zeitpunkt unentgeltlich zu entfernen oder 
den Ausbau der Einrichtungen durch den neuen Messstellenbetrei-
ber zu dulden, wenn dieser dafür Sorge trägt, dass die ausgebauten 
Einrichtungen dem bisherigen Messstellenbetreiber auf dessen 
Wunsch zur Verfügung gestellt werden. 
(3) Der Dritte ist verpflichtet, die von ihm ab- oder ausgelesenen 
Messdaten an den Netzbetreiber zu den Zeitpunkten zu übermit-
teln, die dieser zur Erfüllung eigener Verpflichtungen unter Beach-
tung von Festlegungen nach § 13 vorgibt. § 18a Abs. 1 der Strom-
netzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2243), die 
durch Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung vom 1. November 2006 
(BGBl. I S. 2477) geändert worden ist, und § 38a Abs. 1 der 
Gasnetzzugangsverordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I S. 2210), 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 8. April 2008 
(BGBl. I S. 693) geändert worden ist, gelten entsprechend. Die 
Anforderungen, die sich aus Vereinbarungen nach § 40 Abs. 2 Satz 
2 des Energiewirtschaftsgesetzes ergeben, sind zu beachten. Ver-
pflichtungen des Dritten zur Datenübermittlung aus seinem 
Rechtsverhältnis mit dem Anschlussnutzer bleiben unberührt. 
(4) Der Netzbetreiber ist verpflichtet, 
1. die Zählpunkte zu verwalten, 
2. durch ihn aufbereitete abrechnungsrelevante Messdaten an den 
Netznutzer zu übermitteln sowie 
3. die übermittelten Daten für den im Rahmen des Netzzugangs 
erforderlichen Zeitraum zu archivieren. Der Netzbetreiber ist nicht 
verpflichtet, Inkassoleistungen für den Dritten zu erbringen. 
(5) Im Falle des Wechsels des bisherigen Anschlussnutzers ist der 
Dritte auf Wunsch des Netzbetreibers für einen Übergangszeit-
raum von längstens drei Monaten verpflichtet, den Messstellenbe-

trieb oder die Messung gegen ein vom Netzbetreiber zu entrichten-
des angemessenes Entgelt fortzuführen, bis der Messstellenbetrieb 
oder die Messung auf Grundlage eines Auftrages des neuen An-
schlussnutzers im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 erfolgt. Andernfalls 
gilt § 7 Abs. 1. 
(6) Der Netzbetreiber ist berechtigt, zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen, insbesondere zur Durchführung einer Unterbre-
chung nach den §§ 17 und 24 der Niederspannungsanschlussver-
ordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477) oder den §§ 17 
und 24 der Niederdruckanschlussverordnung vom 1. November 
2006 (BGBl. I S. 2477, 2485), vom Dritten die notwendigen 
Handlungen an den Messeinrichtungen zu verlangen. In diesen 
Fällen ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Dritten von sämtli-
chen Schadensersatzansprüchen freizustellen, die sich aus einer 
unberechtigten Handlung ergeben können. 
(7) Der Dritte ist berechtigt, zur Messdatenübertragung gegen an-
gemessenes und diskriminierungsfreies Entgelt Zugang zum Elek-
trizitätsverteilungsnetz des Netzbetreibers zu erhalten, soweit und 
für den Teil des Netzes, in dem der Netzbetreiber selbst eine solche 
Messdatenübertragung durchführt oder zulässt. Dies gilt nicht, 
solange der Netzbetreiber die Messdatenübertragung für einen eng 
befristeten Zeitraum ausschließlich zu technischen Testzwecken 
durchführt. 

§ 5 Wechsel des Messstellenbetreibers und des Messdienstleisters
(1) Ein Anschlussnutzer hat gegenüber dem Netzbetreiber in Text-
form zu erklären, dass er beabsichtigt, nach § 21b des Energiewirt-
schaftsgesetzes einen Dritten mit dem Messstellenbetrieb oder der 
Messung zu beauftragen. Die Erklärung nach Satz 1 muss Angaben 
enthalten über 
1. die Identität des Anschlussnutzers (Name, Adresse sowie bei im 
Handelsregister eingetragenen Firmen Registergericht und Regis-
ternummer), 
2. die Entnahmestelle (Adresse, Zählernummer) oder den Zähl-
punkt (Adresse, Nummer), 
3. den Dritten, der aufgrund des Auftrages des Anschlussnutzers 
den Messstellenbetrieb oder die Messung durchführen soll (Name, 
Adresse sowie bei im Handelsregister eingetragenen Firmen Regis-
tergericht und Registernummer), und 
4. den Zeitpunkt, ab dem der Messstellenbetrieb oder die Mess-
dienstleistung durchgeführt werden soll. Die Erklärung kann auch 
gegenüber dem Dritten abgegeben werden. In diesem Fall genügt 
die Übersendung einer Kopie als elektronisches Dokument an den 
Netzbetreiber. 
(2) Sobald die erforderliche Erklärung des Anschlussnutzers und 
die erforderlichen Angaben des Dritten vorliegen, hat der Netzbe-
treiber dem Dritten 
1. in den Fällen des § 3 Abs. 1 oder 2 innerhalb eines Monats 
mitzuteilen, ob er dessen Angebot zum Abschluss eines Vertrages 
annimmt, 
2. bei einem Rahmenvertrag nach § 3 Abs. 3 innerhalb von zwei 
Wochen nach der Anmeldung nach § 4 Abs. 1 Nr. 7 mitzuteilen, 
ob er die Benennung einer hinzukommenden Messstelle zurück-
weist. 
(3) Für den Wechsel des Messstellenbetreibers oder des Mess-
dienstleisters darf kein gesondertes Entgelt erhoben werden. 
(4) Die Bestimmungen in den Absätzen 1 bis 3 gelten entspre-
chend für die Beziehungen zwischen Messstellenbetreibern und 
Messdienstleistern, wenn die Aufgabe des Messstellenbetreibers 
oder der Messung nicht an den Netzbetreiber zurückfällt. 

§ 6 Durchführung des Übergangs 
Der Netzbetreiber ist verpflichtet, dem Netznutzer, bezogen auf die 
betroffene Messstelle, 
1. den Zeitpunkt des Übergangs des Messstellenbetriebs oder der 
Messung auf einen neuen Messstellenbetreiber oder Messdienst-
leister und 
2. die Identität des neuen Messstellenbetreibers oder Messdienst-
leisters unverzüglich mitzuteilen. 

§ 7 Ausfall des Messstellenbetreibers oder des Messdienstleisters 
(1) Endet der Messstellenbetrieb oder der Messbetrieb eines Drit-
ten oder fällt der Messstellenbetreiber oder der Messdienstleister 
aus, ohne dass zum Zeitpunkt der Beendigung ein anderer Dritter 
den Messstellenbetrieb oder die Messung übernimmt, ist der Netz-
betreiber berechtigt und verpflichtet, unverzüglich die Aufgabe des 
Messstellenbetriebs oder der Messung zu übernehmen. Dem An-
schlussnutzer dürfen hierfür keine gesonderten Entgelte in Rech-
nung gestellt werden. 
(2) Soweit erforderliche Messdaten nicht vorliegen, ist der Netzbe-
treiber berechtigt, den Verbrauch für diesen Zeitraum nach Maß-
gabe des § 21 der Stromnetzzugangsverordnung und des § 41 der 
Gasnetzzugangsverordnung zu bestimmen. 

2 Messstellenbetrieb und Messung 

§ 8 Messstellenbetrieb
(1) Der Messstellenbetreiber bestimmt Art, Zahl und Größe von 
Mess- und Steuereinrichtungen; die Bestimmung muss unter Be-
rücksichtigung energiewirtschaftlicher Belange zur Höhe des Ver-
brauchs und zum Verbrauchsverhalten in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. In den Fällen des § 14 Abs. 3 der Stromgrund-
versorgungsverordnung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391) 
und des § 14 Abs. 3 der Gasgrundversorgungsverordnung vom 26. 
Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 2396) hat der Messstellenbetrei-
ber eine vom Grundversorger verlangte Messeinrichtung einzu-
bauen und zu betreiben. 
(2) Mess- und Steuereinrichtungen müssen den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen und eine Messung nach den §§ 10 und 
11 ermöglichen. Die Möglichkeit, zusätzliche Messfunktionen vor-
zusehen, bleibt unberührt. 
(3) Ein Dritter, der den Messstellenbetrieb durchführt, ist für den 
ordnungsgemäßen Messstellenbetrieb verantwortlich. Er hat den 
Verlust, die Beschädigung und Störungen der Mess- und Steuer-
einrichtungen unverzüglich dem Netzbetreiber in Textform mitzu-
teilen und zu beheben. 
(4) Sofern auf eine Messstelle wegen baulicher Veränderungen 
oder einer Änderung des Verbrauchsverhaltens des Anschlussnut-

zers oder Änderungen des Netznutzungsvertrages andere Mindest-
anforderungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 anzuwenden sind, ist der 
Netzbetreiber berechtigt, von dem Messstellenbetreiber mit einer 
Frist von zwei Monaten eine Anpassung zu verlangen. Erfolgt keine 
Anpassung an die anzuwendenden Mindestanforderungen, ist der 
Netzbetreiber berechtigt, den Vertrag nach § 3 für diese Messstelle 
bei einer wesentlichen Abweichung von den Mindestanforderun-
gen zu beenden. 
(5) In den Fällen des § 9 Abs. 2 darf der Messstellenbetreiber eine 
elektronisch ausgelesene Messeinrichtung nur einbauen, sofern 
Anschlussnutzer und Netzbetreiber ihr Rechtsverhältnis mit dem 
Messdienstleister für diese Messstelle beendet haben. 

§ 9 Messung 
(1) Der Messstellenbetreiber führt, soweit nichts anderes verein-
bart ist, auch die Messung durch. 
(2) Die Durchführung der Messung kann auf Wunsch des An-
schlussnutzers einem anderen als dem Messstellenbetreiber über-
tragen werden (Messdienstleister), sofern die Messeinrichtung 
nicht elektronisch ausgelesen wird. Als elektronisch ausgelesen 
gelten auch Messeinrichtungen, die elektronisch vor Ort ausgele-
sen werden. 
(3) Wer die Messung durchführt, hat dafür Sorge zu tragen, dass 
eine einwandfreie Messung der entnommenen Energie sowie die 
form- und fristgerechte Datenübertragung gewährleistet sind. Er 
kann unter diesen Voraussetzungen auch Messungen durchführen, 
die über die in den §§ 10 und 11 vorgeschriebenen hinausgehen. 

§ 10 Art der Messung beim Stromnetzzugang 
(1) Die Messung der entnommenen Elektrizität erfolgt bei Letztver-
brauchern im Sinne des § 12 der Stromnetzzugangsverordnung 
durch Erfassung der entnommenen elektrischen Arbeit sowie ge-
gebenenfalls durch Registrierung der Lastgänge am Zählpunkt 
oder durch Feststellung der maximalen Leistungsaufnahme. 
(2) Handelt es sich nicht um Letztverbraucher im Sinne des § 12 
der Stromnetzzugangsverordnung, erfolgt die Messung durch eine 
viertelstündige registrierende Leistungsmessung. 
(3) Ein Letztverbraucher im Sinne des § 12 der Stromnetzzugangs-
verordnung ist als Anschlussnutzer berechtigt, im Einvernehmen 
mit seinem Lieferanten von dem Messstellenbetreiber eine Mes-
sung nach Absatz 2 zu verlangen, sofern der Lieferant mit dem 
Netzbetreiber die Anwendung des Lastgangzählverfahrens verein-
bart hat. Netzbetreiber und Messstellenbetreiber sind im Falle 
eines solchen Verlangens zur Aufnahme entsprechender Vereinba-
rungen in den Verträgen nach § 3 verpflichtet. 

§ 11 Art der Messung beim Gasnetzzugang 
Die Messung des entnommenen Gases erfolgt 
1. durch eine kontinuierliche Erfassung der entnommenen Gas-
menge sowie, 
2. soweit es sich nicht um Letztverbraucher im Sinne des § 29 der 
Gasnetzzugangsverordnung handelt, für die Lastprofile gelten, 
durch eine stündliche registrierende Leistungsmessung. In den 
Fällen des Satzes 1 Nr. 2 sind für die Messung Datenübertragungs-
systeme einzurichten, die die stündlich registrierten Ausspeise-
werte in maschinenlesbarer Form an Transportkunden nach § 3 Nr. 
31b des Energiewirtschaftsgesetzes, an die an der Erbringung von 
Ausgleichsleistungen beteiligten Netzbetreiber und auf Verlangen 
an den Ausspeisenetzbetreiber übermitteln. 

§ 12 Datenaustausch und Nachprüfung der Messeinrichtung 
(1) Der Netzbetreiber hat einen elektronischen Datenaustausch in 
einem einheitlichen Format zu ermöglichen. Soweit Mess- oder 
Stammdaten betroffen sind, muss das Format die vollautomati-
sche Weiterverarbeitung im Rahmen der Prozesse für den Daten-
austausch zwischen den Beteiligten ermöglichen, insbesondere 
auch für den Wechsel des Lieferanten. Der Dritte ist verpflichtet, 
die vom Netzbetreiber geschaffenen Möglichkeiten zum Datenaus-
tausch nach den Sätzen 1 und 2 zu nutzen. 
(2) Ein Dritter, der die Messung durchführt, ist verpflichtet, dem 
Netzbetreiber die Messdaten fristgerecht entsprechend den Vorga-
ben nach Absatz 1 oder den Festlegungen der Regulierungsbehör-
den nach § 13 elektronisch zu übermitteln. 
(3) Sofern ein Dritter den Messstellenbetrieb durchführt, kann der 
Netzbetreiber jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
durch eine Befundprüfung nach § 32 Abs. 1, 1a und 3 der Eich-
ordnung vom 12. August 1988 (BGBl. I S. 1657), die zuletzt durch 
Artikel 3 § 14 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 
2390) geändert worden ist, durch eine Eichbehörde oder eine 
staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eich-
gesetzes verlangen. Ergibt die Befundprüfung, dass das Messgerät 
nicht verwendet werden darf, so trägt der Messstellenbetreiber die 
Kosten der Nachprüfung, sonst der Netzbetreiber. Die sonstigen 
Möglichkeiten zur Durchführung einer Befundprüfung nach § 32 
Abs. 2 der Eichordnung bleiben unberührt. 
Fußnote § 12 Abs. 1: Zur Anwendung ab 1.4.2010 vgl. § 14 Abs. 
2 

3 Festlegungen der Bundesnetzagentur, Übergangsregelungen 

§ 13 Festlegungen der Bundesnetzagentur
 Zur Verwirklichung einer effizienten Öffnung des Messstellenbe-
triebs und des Messbetriebs für den Wettbewerb sowie zur bundes-
weiten Vereinheitlichung der Bedingungen für den Messstellenbe-
trieb und die Messung durch einen Dritten oder der 
Mindestanforderungen im Sinne des § 21b Abs. 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes kann die Bundesnetzagentur unter Beachtung der 
eichrechtlichen Vorgaben Entscheidungen durch Festlegungen 
nach § 29 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes treffen 
1. zu den zulässigen personellen, wirtschaftlichen oder techni-
schen Mindestanforderungen, die Netzbetreiber gegenüber Dritten 
im Sinne des § 2 Abs. 1 an die Durchführung des Messstellenbe-
triebs und der Messung stellen können, 
2. zu den Inhalten der Verträge nach den §§ 3 und 4, insbesondere 
auch zu den bei einem Wechsel des Messstellenbetreibers oder des 
Messdienstleisters einzuhaltenden Fristen, 
3. zur Anpassung der Fristen nach § 5 Abs. 2, 
4. zu den Zeiträumen für eine Übermittlung nach § 11 Satz 2, 
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5. zu den Fristen für eine Datenübertragung nach § 12 Abs. 2, 
6. zu Geschäftsprozessen, die bundesweit von Netzbetreibern ge-
genüber Dritten im Sinne des § 2 Abs. 1 bei der Durchführung von 
Messstellenbetrieb und Messung zur Förderung einer größtmögli-
chen Automatisierung einzuhalten sind, sowie zu bundeseinheitli-
chen Regelungen, um den Datenaustausch und die Datenkonsis-
tenz nach § 12 zu ermöglichen. 

§ 14 Übergangsregelungen 
(1) Diese Verordnung gilt nicht für Verträge nach § 21b Abs. 2 des 
Energiewirtschaftsgesetzes, die bis zum 9. September 2008 ge-
schlossen worden sind. 
(2) § 12 Abs. 1 ist ab dem 1. April 2010 anzuwenden.
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Stadtwerke Schwerte GmbH
Liethstraße 32–36

Telefon:	 0 23 04 - 203 0 
Telefax:	 0 23 04 - 203 199

e-Mail:	 info@ruhrpower.de 
Internet:	 www.ruhrpower.de

Kundenzentrum der Stadtwerke Schwerte
Bahnhofstraße 11

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr

Telefon:	 0 23 04 - 203 222 
Telefax:	 0 23 04 - 203 223



www.ruhrpower.de
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